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1. Was ist das Ziel der Forderung?

Gefordert wird der kostenreduzierte Neubau von Wohnungen in Hamburg, die besonderen
sozialen Zielsetzungen entsprechen und Nutzergruppen erreichen, deren Bedarfe am
Wohnungsmarkt nicht ausreichend gedeckt werden kénnen. Zielgruppen sind Haushalte mit
besonderen Marktzugangsproblemen, die aufgrund ihrer individuellen Problemlage besonderer
Wohnformen bediirfen, die in Grof3e, Grundriss und/oder Ausstattung vom Normalstandard des
geférderten Mietwohnungsbaus abweichen.

Das Ziel dieser Forderrichtlinie ist insbesondere die Ausweitung des Angebots fur das gemein-
same Wohnen und Leben von Menschen mit korperlichen, geistigen und/oder psychischen
Einschréankungen sowie fir pflegebedurftige Menschen, die zusatzlich zur Versorgung mit
Wohnraum besondere ambulante Betreuungsleistungen benétigen, sowie fir Menschen mit
anderen individuellen Problemlagen.

Die Wohnformen dienen dem gemeinschaftlichen Wohnen und der Versorgung oder Assistenz
der genannten Zielgruppen.

Es werden zwei Wohnformen unterschieden:

=  Typ 1 Wohngemeinschaft: Gemeinschaftliches Wohnen in einer Groflraumwohnung fir
mindestens 3 und héchstens 10 Personen mit individuellen und gemeinschaftlichen Flachen
innerhalb der Wohnung und

=  Typ 2 Hausgemeinschaft: Gemeinschaftliches Wohnen mit abgeschlossenen Wohnungen
fur jeweils 1 bis 2 Personen und zugehoérigen gemeinsamen Wohnrdumen zur
gemeinschaftlichen Nutzung in einem Gebaude oder einer Wohnanlage.

Grundsatzlich werden Wohn- und Betreuungsformen in der Verantwortung einer oder eines
Betreibenden, die dem Zweck dienen, pflegebediirftige oder behinderte Menschen zu betreuen,
nicht mit Mitteln des Hamburger Wohnraumfoérderungsprogramms geférdert. Dazu zahlen
insbesondere voll- oder teilstationare Einrichtungen.

Ausnahmen sind bei Bauvorhaben fir behinderte Menschen in Abstimmung mit der
Sozialbehdrde bei Zustimmung der Hamburgischen Investitions- und Férderbank (IFB Hamburg)
moglich, sofern die Mieterinnen und Mieter einen eigenstandigen Mietvertrag erhalten und die
oder den Anbietenden von Betreuungsleistungen frei wahlen kénnen. In Verbundwohnformen,
d. h. Wohnformen, in denen Leistungsberechtigte nach dem SGB IX mit unterschiedlichen
Betreuungsbedarfen leben, kann im Rahmen der Ausnahmeregelung auch ein Wohn- und
Betreuungsvertrag nach dem WBVG geschlossen werden.

Die IFB Hamburg kann aber fir Wohn- und Betreuungsformen nach § 2 Abs. 4 HmbWBG
Darlehen gewahren, soweit der Neubau dieser Einrichtungen von der Sozialbehdrde beflrwortet
wird.

2. Wer kann Antrage stellen?

Antrége kdénnen von der Eigentimerin oder vom Eigentimer oder von Erbbauberechtigten eines
geeigneten Grundstiicks gestellt werden.

Im Falle einer Aufteilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz missen alle zu férdernden
Wohnungen in einem Wohnungseigentumsrecht zusammengefasst sein. Einzelne
Wohnungseigentumsrechte an einzelnen Wohnungen werden nicht geférdert.
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3. Welche MaBnahmen werden wie gefordert?

Die Forderung ist modular aufgebaut: Es gibt ein verpflichtendes Grundmodul, das durch ver-
schiedene frei wahlbare Module erganzt werden kann. Die Férderung erfolgt je nach Modul durch
zinsverbilligte Darlehen, laufende und einmalige Zuschisse Uber einen Zeitraum von 30 Jahren.

Es wird empfohlen, die Vorschlage des Hamburg-Standards zur nachhaltigen Senkung der
Baukosten im Wohnungsneubau umzusetzen.

Voraussetzung ist ein anerkanntes Nutzungs- und Betreuungskonzept, das fur die jeweiligen
Zielgruppen von der Sozialbehdrde gebilligt worden ist und den besonderen Anforderungen der
Nutzergruppe gerecht wird. Zu den Anforderungen an ein Nutzungs- und Betreuungskonzept
siehe Anhang Ziffer 0. Die Sozialbehdrde legt fest, um welche Wohnform es sich handelt.

3.1  Grundmodul

3.1.1  Neubau von Mietwohnungen

Die Schaffung von Mietwohnungen in Mehrfamilienhdusern wird mit Darlehen und laufenden
Zuschussen in Abhangigkeit von der férderfahigen Wohnflache (Wfl.) geférdert. Die Zins- und
Bindungslaufzeit betragt 30 Jahre.

IFB-Foérderdarlehen |
Das Grunddarlehen betragt 1.500 €/m? férderfahiger Wfl.

Soweit in einem Neubauobjekt nicht nur geférderte Wohnungen errichtet werden, sondern auch
frei finanzierte Flachen, kann die IFB Hamburg anstelle einer Darlehensforderung eine Forderung
mit laufenden Zuschiissen anbieten. Die Hohe der laufenden Zuschisse wird dabei im
Bewilligungsverfahren unter Berlicksichtigung der hochstzulassigen Anfangsmiete festgelegt.

Laufende Zuschiisse

Es wird neben dem Darlehen ein regelhafter laufender Zuschuss in Héhe von 9,30 €/m? WAl.
monatlich gewahrt.

Zusatzlich wird fur Mieterinnen und Mieter, die aufgrund der Hohe ihres Einkommens nicht zum
Bezug von Leistungen zur Ubernahme von Wohnkosten (Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGB |,
§ 35 SGB XIl) berechtigt sind und gleichzeitig innerhalb der Einkommensgrenze des
§ 8 HmMbWOoFG liegen, auf Antrag der Vermieterin oder des Vermieters ein laufender Zuschuss
gewahrt.

Die Einkommensgrenze nach § 8 HmbWoFG kann um den in § 1 Absatz 1 der geltenden
Verordnung =zur Festlegung der Einkommensgrenzen nach § 8 HmbWoFG genannten
Prozentsatz tUberschritten werden.

Der zusatzliche anfangliche laufende Zuschuss errechnet sich aus der Differenz zwischen der
zum Zeitpunkt der Bewilligung des Zuschusses gultigen Anfangsmiete im 1. Férderweg und der
hdchstzulassigen Vertragsmiete gemaR Foérderzusage des Foérderdarlehens und endet
spatestens zum Zeitpunkt des Auslaufs der Zinsfestschreibung des Forderdarlehens.

Bei Grundsticken, die von der oder dem Investierenden eingebracht werden, wird der
Verkehrswert in Hohe des Bodenrichtwertes des Gutachterausschusses oder in Héhe des durch
ein Gutachten einer oder eines 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen ermittelten
Wertes zur Bemessung der laufenden Zuschisse bertcksichtigt.

Bei Grundstlicken, die innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren vor Antragstellung aus Bestanden
des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermogen auf der Grundlage der
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Burgerschaftsdrucksachen 20/14365 (Direktvergaben) bzw. 21/18514
(Konzeptausschreibungen) erworben wurden, wird der Verkehrswert in Ho6he des
Bodenrichtwertes des Gutachterausschusses oder in Héhe des durch ein Gutachten eines oder
einer offentlich bestellten und vereidigten Sachverstéandigen ermittelten Wertes zur Bemessung
der laufenden Zuschisse bis maximal 600 €/m? Wfl. berlcksichtigt.

3.1.2 Erweiterung von Wohnflachen (z. B. Dachgeschossausbauten, Umwandlung
gewerblicher Flachen, Umbau von Biiros in Wohnungen)

Die mit wesentlichem Bauaufwand verbundene Erweiterung von Wfl. zur Schaffung von neuen
Wfl./Wohnungen wird entsprechend § 4 Abs. 2 HmbWoFG mit Darlehen und laufenden
Zuschussen geférdert. Es handelt sich dabei um MafRnahmen wie z. B. Dachgeschossausbauten,
Anbauten, Aufstockungen und Umwandlung von nicht oder nicht mehr zu Wohnzwecken
genutzten Flachen in Wohnflachen.

Bei Umnutzungen von Bestandsgebauden ist ein Endenergiebedarf < 120 kWh/m2a
Fordervoraussetzung. Der Endenergiebedarf ist durch Vorlage des Energieausweises
(Verbrauchs- oder Bedarfsausweis) spatestens bei Fertigstellung nachzuweisen.

Bei Erweiterung kann in Abstimmung mit der IFB Hamburg von den planerischen und technischen
Anforderungen in angemessener Weise abgewichen werden, wenn dies aufgrund der
besonderen Gegebenheiten des vorhandenen Gebaudes erforderlich ist.

Die Zins- und Bindungslaufzeit betragt 30 Jahre.
Darlehen

Das IFB-Forderdarlehen | betragt bis zu 2.240 €/m? férderfahiger WHl. bzw. bis zu 100 % der von
der IFB Hamburg anerkannten Bau- und Baunebenkosten der Erweiterung.

Die gegebenenfalls anfallenden Kosten fiir stadtbildpragende Backsteinfassaden werden in
diesem Programm mitgefordert.

Das IFB-Fdrderdarlehen | kann unter Beachtung der Beihilfevorschriften der Europaischen Union
und nach bankwirtschaftichem Ermessen der IFB Hamburg bis zur SchlieBung der
Gesamtfinanzierung durch ein weiteres IFB-Forderdarlehen Il erganzt werden.

Entscheidet die IFB Hamburg hiernach uber eine ausschlieBliche Gewahrung des IFB-
Forderdarlehens |, kann ein Teil der hierdurch entfallenen Subvention auf den laufenden
Zuschuss angerechnet werden.

Laufende Zuschiisse

Es wird neben dem Darlehen ein regelhafter laufender Zuschuss in Héhe von 9,30 €/m2? WAl.
monatlich gewahrt.

Zusatzlich wird fur Mieterinnen und Mieter, die aufgrund der Héhe ihres Einkommens nicht zum
Bezug von Leistungen zur Ubernahme von Wohnkosten (Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGB I,
§ 35 SGB Xll) berechtigt sind und gleichzeitig innerhalb der Einkommensgrenze des § 8
HmbWoFG liegen, auf Antrag der Vermieterin oder des Vermieters ein laufender Zuschuss
gewabhrt.

Die Einkommensgrenze nach § 8 HmbWoFG kann um den in § 1 Absatz 1 der geltenden
Verordnung zur Festlegung der Einkommensgrenzen nach § 8 des HmbWoFG genannten
Prozentsatz tUberschritten werden.

Der zusatzliche anfangliche laufende Zuschuss errechnet sich aus der Differenz zwischen der
zum Zeitpunkt der Bewilligung des Zuschusses gultigen Anfangsmiete im 1. Férderweg und der
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hdchstzulassigen Vertragsmiete gemal Férderzusage des Foérderdarlehens und endet spates-
tens zum Zeitpunkt des Auslaufs der Zinsfestschreibung des Férderdarlehens.

Naheres regelt der Bewilligungsbescheid.

3.1.3 Anderung von Wohnflichen

Die mit wesentlichem Bauaufwand verbundene Anderung von Wohnfldchen wird entsprechend
§ 4 Abs. 2 HmbWoFG mit Darlehen und laufenden Zuschissen gefoérdert. Es handelt sich dabei
um MalRnahmen wie z. B. Grundrissanderungen und Wohnungszusammenlegungen.

Foérdervoraussetzung ist ein Endenergiebedarf im Bestand < 120 kWh/m2a vor Beginn der
MaRnahme. Liegt der Ausgangswert héher, ist im Rahmen der baulichen MalRnahmen auch eine
energetische Modernisierung durchzufiihren, welche mindestens zur Erfillung der
Anforderungen von Stufe 1 der IFB-Férderrichtlinien fur die Modernisierung von Mietwohnungen
fuhrt. Der Endenergiebedarf ist durch Vorlage des Energieausweises (Verbrauchs- oder
Bedarfsausweis) nachzuweisen. Fiir die Anderung einzelner Wohnungen gilt diese Anforderung
nicht.

Bei Anderungen kann in Abstimmung mit der IFB Hamburg von den planerischen und technischen
Anforderungen (siehe Anhang dieser Richtlinie, dort unter 2 und 3) in angemessener Weise
abgewichen werden, wenn dies aufgrund der besonderen Gegebenheiten des vorhandenen
Gebaudes erforderlich ist.

Die Zins- und Bindungslaufzeit betragt 30 Jahre.
Darlehen

Das IFB-Forderdarlehen | betragt bis zu 2.240 €/m? férderfahiger Wfl. bzw. bis zu 100 % der von
der IFB Hamburg anerkannten Bau- und Baunebenkosten der Anderung.

Die Gesamtkosten beinhalten den aktuellen, durch Wertgutachten einer oder eines &ffentlich
bestellten und vereidigten Sachverstandigen nachzuweisenden Immobilienwert vor Beginn der
BaumaRnahmen sowie die Bau- und Baunebenkosten fir den Neubau. Die gegebenenfalls
anfallenden Kosten fur stadtbildprdgende Backsteinfassaden werden in diesem Programm
mitgefordert.

Das IFB-Forderdarlehen | kann unter Beachtung der Beihilfevorschriften der Europaischen Union
und nach bankwirtschaftichem Ermessen der IFB Hamburg bis zur SchlieBung der
Gesamtfinanzierung durch ein weiteres IFB-Forderdarlehen |l erganzt werden.

Entscheidet die IFB hiernach iber eine ausschlieBliche Gewahrung des IFB-Forderdarlehens |,
kann ein Teil der hierdurch entfallenen Subvention auf den laufenden Zuschuss angerechnet
werden.

Laufende Zuschiisse

Es wird neben dem Darlehen ein regelhafter laufender Zuschuss in Héhe von 9,30 €/m? WIl.
monatlich gewahrt.

Zusatzlich wird fur Mieterinnen und Mieter, die aufgrund der Héhe ihres Einkommens nicht zum
Bezug von Leistungen zur Ubernahme von Wohnkosten (Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGB
II, §35 SGB XIll) berechtigt sind und gleichzeitig innerhalb der Einkommensgrenze des § 8
HmbWOoFG liegen, auf Antrag der Vermieterin oder des Vermieters ein laufender Zuschuss
gewahrt.
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Die Einkommensgrenze nach § 8 HmbWoFG kann um den in § 1 Absatz 1 der geltenden Verord-
nung zur Festlegung der Einkommensgrenzen nach § 8 des HmbWoFG genannten Prozentsatz
Uberschritten werden.

Der zusétzliche anfangliche laufende Zuschuss errechnet sich aus der Differenz zwischen der
zum Zeitpunkt der Bewilligung des Zuschusses gultigen Anfangsmiete im 1. Férderweg und der
héchstzulassigen Vertragsmiete gemal Forderzusage des Foérderdarlehens und endet
spatestens zum Zeitpunkt des Auslaufs der Zinsfestschreibung des Forderdarlehens.

Naheres regelt der Bewilligungsbescheid.

3.1.4 Barrierereduzierte Grundausstattung

Wohnungsneubauten mit mindestens 4 Geschossen und mindestens 10 geférderten WE pro
Treppenhaus sind mit einer barrierereduzierten Grundausstattung zu bauen, die mit einem
pauschalen Zuschuss je WE geférdert wird:

Barrierereduzierte Grundausstattung...........ccccvviiiiei i 1.650 €/WE
Barrierereduzierte Grundausstattung mit barrierefreiem Freisitz.............ccccccies 3.200 €/WE

Die Anforderungen werden im Anhang dieser Forderrichtlinie erlautert.

3.2 Erganzungsmodule

Die nachfolgend aufgefihrten MalRnahmen kdnnen ergéanzend zu den Grundmodulen geférdert
werden.

Mischnutzung von Gebauden: Bei einer Mischnutzung innerhalb der geférderten Gebaude (auch
gewerblich genutzte oder frei finanzierte Gebaudebereiche), wird die Férdersumme von
einmaligen Zuschiissen, sofern nicht anders unter den einzelnen Punkten geregelt, entsprechend
den Flachenanteilen anteilig reduziert.

3.2.1 IFB-Forderdarlehen li

Das Grunddarlehen kann unter Beachtung der Beihilfevorschriften der Europaischen Union und
nach bankwirtschaftichem Ermessen der IFB Hamburg bis zur SchlieBung der
Gesamtfinanzierung durch ein weiteres Darlehen erganzt werden.

3.2.2 Energiesparendes Bauen

Der Einfluss der Treibhausgas-Emissionen Uber den gesamten Lebenszyklus der Gebaude in der
Forderung wird mit fortschreitender Dekarbonisierung der Energieversorgung starker
berlcksichtigt werden. Um die Klimaschutzziele im Sektor Private Haushalte zu erreichen,
mussen MaRnahmen zur Dekarbonisierung der Warmeversorgung, MaRnahmen zur
Reduzierung der grauen Treibhausgas-Emissionen und auch weiterhin
Energieeffizienzmalnahmen durchgefiihrt werden.

Der gesetzlich verpflichtende energetische Standard ist ausreichend fur die Inanspruchnahme
einer Forderung.

Eine besonders energiesparende Bauweise, die Uber den Mindeststandard hinausgeht, wird
Ubergangsweise bis Ende 2026 zusatzlich durch laufende Zuschisse geférdert. Diese werden
Uber 10 Jahre ausgezahilt.

Die Auszahlung erfolgt nach Fertigstellung und Vorlage eines Testats durch die
Energieberatenden oder Qualitatssichernden. Die energetischen Standards und ihre
Moglichkeiten zum Nachweis werden im Anhang erlautert.
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IFB-Effizienzhaus-40 ...........ooomrmeeeeeeeeeeeeeee e 76,50 €/m? forderfahiger WHl.

IFB-Effizienzhaus-40 mit Warmerlickgewinnung ..........cccocceeeeiiieeeenns 187 €/m? forderfahiger WAl.
IFB-PasSiVNaUS .........ccuuiiiiiiiiie e 187 €/m? forderfahiger Wfl.
IFB-Niedrigstenergie-Haus ... 202 €/m? forderfahiger WHl.

Sofern unter den gegebenen Rahmenbedingungen — Verhdltnis der Wfl. zu der fir die
Energieerzeugung nutzbaren Hillflache (Dach und ggf. Fassade), Ausrichtung des Gebaudes,
Verschattung usw. — auch ein Mehrfamilienhaus als Effizienzhaus-Plus realisiert werden kann,
wird ein Zuschuss in Hohe von 222 €/m? férderfahiger Wfl. gezahit.

3.2.3 Nachhaltiges Bauen

Der Einsparung von CO2 beim Bau von Wohngebauden kommt eine zukiinftig immer wichtigere
Bedeutung zu. Beim Bau von Wohngebauden kdénnen entweder das technologieoffene
Férdermodul Einsparung von grauen Emissionen genutzt werden oder mit einer Ubergangsfrist
bis Ende 2026 die Module Holzbauférderung in Verbindung mit QS Holzbau, Nachhaltige
Dammstoffe und Zertifikate.

3.2.3.1 Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebdudekonstruktion

Gefordert werden durch Neubau oder Umnutzung neu geschaffene Wfl., die geringere graue
Emissionen als eine konventionelle Massivbaukonstruktion, bezogen auf die Konstruktion des
Gebaudes umgerechnet auf einen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren, aufweisen.

Die Zuschusshoéhe richtet sich nach dem Ergebnis des berechneten Treibhauspotenzials der
Gebaudekonstruktion pro Quadratmeter Nutzungsflache (NUF) und Jahr. Die genaue HOhe ergibt
sich aus der Interpolation zwischen den folgenden Grenzwerten:

Beispielhafte Zuschusshéhen

Treibhauspotenzial der Zuschusshoéhe
Gebaudekonstruktion pro m? Wohnflache

pro m? Nutzungsflache und Jahr (gerundet auf ganze Eurobetréage)
9 kg CO2-Aq. 20 €/m? Wil.

8 kg CO2-Aq. 73 €/m2 WA,

7 kg CO2-Aq. 127 €/m? WA,

6 kg CO2-Aq. 180 €/m? WHAI.

5 kg CO2-Aq. 233 €/m? WA,

4,5 kg CO2-Aq. 260 €/m? WA,

Die Berechnung der Okobilanzierung hat nach den ,Bilanzierungsregeln des Qualitatssiegels
Nachhaltiges Gebaude (QNG) fir Wohngebaude® zu erfolgen, wobei nur die Berechnung des
Treibhauspotenzials der Kostengruppe (KG) 300 erforderlich ist. Sofern Bauwerksteile und
Anlagen der KG 500 fir den Gebaudebetrieb notwendig sind, wie z. B. die Einhausung einer Luft-
Wasser-Warmepumpe, sind diese ebenfalls zu erfassen.

Zur Durchfiihrung der Bilanzierung und Bestatigung der ermittelten Werte im Rahmen der
Forderung berechtigt sind Personen, die auf der Energieeffizienz-Expertenliste der dena
(https://www.energie-effizienz-experten.de/) mit der Zusatzqualifikation fiir Lebenszyklusanalyse
(LCA) eingetragen sind.

Auszuweisen sind die Ergebnisse mithilfe der Ergebnistabelle, die auf der Homepage der IFB
Hamburg als Download zur Verfligung steht. Es erfolgt eine Umrechnung von der bei der
Lebenszyklusanalyse gangigen Nettoraumflache (NRF) auf Nutzungsflache (NUF). Der
Nutzflachenbezug dient der besseren Vergleichbarkeit und entspricht der Empfehlung des
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Bundesinstituts fiir Bau-, Stadt- und Raumforschung im Rahmen der Okobilanzierung die NUF
zu berucksichtigen.

Die Ergebnistabelle sowie die darin aufgefihrten Anlagen missen mit dem Fd&rderantrag
eingereicht werden. Die Werte der Ergebnistabelle sind nach Fertigstellung zu bestatigen
beziehungsweise, sofern Anderungen am Bewilligungszustand vorgenommen werden, sind die
Unterlagen in korrigierter Form erneut einzureichen.

Die flr den Férderbaustein bendtigte Lebenszyklusanalyse (LCA) wird mit einem pauschalen
Zuschuss von 5.150 € geférdert. Voraussetzung hierfiir ist, dass die LCA nicht im Kontext eines
Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude bzw. einer KfW-Fdrderung erstellt wurde.

3.2.3.2 Nachhaltige Dammstoffe

Der Einsatz von nachhaltigen Dammestoffen wird Gbergangsweise noch bis Ende 2026 im Modul
,Nachhaltige Dammstoffe* geférdert. Ab 2027 werden entsprechende MalRnahmen ausschlief3lich
im Fordermodul 3.2.3.1 ,Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebaudekonstruktion®
gefordert.

Der Einsatz von Dammstoffen mit dem Gutezeichen ,Blauer Engel* RAL-UZ 132 bzw.
Warmedammverbundsystemen RAL-UZ 140 oder dem natureplus-Siegel an Fassaden, auf
Flachdachern, auf obersten Geschossdecken sowie an Kellerdecke/Sohle wird mit einem
einmaligen Zuschuss von 18,50 €/m? Bauteilflache gefordert.

Der pruffahige Nachweis der Bauteilflache liegt bei der oder dem Investierenden.

Eine Mischkonstruktion von zertifizierten und nicht zertifizierten Dammstoffen in einem Bauteil
(Sandwichaufbau) wird nicht gefordert.

Bei einem Warmedammverbundsystem mussen alle Schichten (ausgenommen Klinkerriemchen)
in einem System zertifiziert sein.

Im Férdermodul Anderung (Bestandsbauten) muss der neu aufgebrachte Dammstoff vollstandig
aus zertifizierten Materialien bestehen

3.2.3.3 Holzbauférderung

Der Einsatz von Holz in der Gebaudekonstruktion wird ibergangsweise noch bis Ende 2026 im
Modul ,Holzbauférderung® geférdert. Ab 2027 werden entsprechende Maflnahmen ausschlief3lich
im Fordermodul 3.2.3.1 ,Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebaudekonstruktion®
gefordert.

Der Einsatz von Holz in der Gebaudekonstruktion wird mit 1,35 € je Kilogramm Holzprodukt
gefordert.

Fir die Gewahrung von Fordermitteln bei der Holzbauférderung muss eine begleitende
Qualitatssicherung fiir den Holzbau (QS-H) durchgefiihrt werden. Details zur Qualitatssicherung
finden Sie im Anhang.

Als Fordervoraussetzung muss das eingesetzte Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen,
fest im Gebaude verbaut und Teil der Konstruktion sein. Der Einsatz von Holz in Dammstoffen,
die bereits nach 3.2.3.2 geférdert werden, ist von der Férderung ausgeschlossen.

Forderfahig sind:

®  Holzprodukte in der Konstruktion im Sinne der Férderung sind alle Vollholzprodukte
(Schnittholz, Hobelware etc.), Holzwerkstoffe (Spanplatten, Faserplatten etc.) sowie
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Produkte des konstruktiven Holzbaus (Brettsperrholz, Brettschichtholz etc.). Der reine
Holzanteil in diesen Produkten muss wenigstens 80 % der Produktmasse entsprechen.

= Die Produkte missen fest im Gebaude verbaut und Teil der Konstruktion sein. MaRgebend
hierfur ist eine Zuweisung zu einer der Kostengruppen 331, 341, 351 oder 361 sowie
sinngemal Stutzen, elementierte Bauteile und fullende Dd&mmungen nach DIN 276. Nicht
forderfahig sind: Fenster, Turen, Bekleidungen und nicht fillende Dammungen.

= Der Nachweis der férderfahigen Menge erfolgt auf dem IFB-Formblatt fir den ,Einsatz von
Holzprodukten®.

u Dachkonstruktionen aus Holz werden nur geférdert, sofern die Dachkonstruktion eine
Neigung von 20° unterschreitet.

3.2.3.4 Zertifikate fur Nachhaltiges Bauen

Die Zertifizierung flir Nachhaltiges Bauen wird (ibergangsweise noch bis Ende 2026 geférdert.
Ab 2027 werden MalRnahmen zur Reduzierung von CO2 ausschliellich im Férdermodul 3.2.3.1
-Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebaudekonstruktion geférdert.

Fir die Zertifizierung im Rahmen eines der folgenden Gebaudezertifizierungssysteme (in der
jeweils hdchsten Qualitatsstufe) wird ein einmaliger Zuschuss gezahlt von 31 €/m? férderfahiger
WH. far:

= Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen (DGNB): Stufe Platin

= DGNB Sonderauszeichnung Umweltzeichen (HafenCity Hamburg): Basis DGNB Stufe Platin
=  Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebdude (QNG): Stufe Premium

oder ein einmaliger Zuschuss von 16 €/m? forderfahiger WHl. fr:

= Bewertungssystem Nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh):

Erfullung des IFB-definierten NaWoh-Anforderungsprofils (siehe
https://www.ifbhh.de/api/services/document/1208)

Bei diesem Bewertungssystem ist von der oder dem Antragstellenden die durchgehende
Begleitung von Planungs- und Bauprozess durch eine oder einen dem Bewertungssystem
immanenten Sachverstandige bzw. Sachverstandigen zu bestatigen. Diese bzw. dieser ist der
IFB Hamburg gegentiber zu benennen.

= Qualitadtssiegel Nachhaltiges Gebaude (QNG): Stufe Plus

= DGNB: Stufe Gold. In den Themengebieten ENV, SOC und TEC muss ebenfalls jeweils
mindestens Gold (65 %) erreicht werden.

= DGNB Sonderauszeichnung Umweltzeichen (HafenCity Hamburg): Basis DGNB Stufe Gold
3.2.4 Barrierefreie Ausstattung

3.2.4.1 Barrierefreie und rollstuhigerechte Wohnungen

MaRnahmen fir barrierefreies Bauen nach Hamburgischer Bauordnung (HBauQO) mit einer Bafrei-
oder WA/BG Bindung fiir besondere Zielgruppen werden durch einmalige Zuschiisse gefordert.

Die Anforderungen an diese Wohnungen werden im Anhang dieser Forderrichtlinie erlautert.
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Barrierefreie Wohnungen nach HBauO mit Bafrei-Bindung

Barrierefreie WONNUNGEN ..o 7.950 €/WE
Barrierefreie Wohnungen mit barrierefreiem Freisitz ...........ccccooceeiiiiieiiici e 9.500 €/WE

Bei Bauvorhaben mit 20 und mehr gebundenen barrierefreien Wohnungen nach HBauO ist ein
Gemeinschaftsraum mit einer GréRe von mindestens 20 m? verpflichtend.

Rollstuhlgerechte Wohnungen nach HBauO mit Zusatzmerkmal R und WA/BG-Bindung
Rollstuhlgerechte WohnUNGEN ........coouiiiiiiiii e 23.700 €/WE
Rollstuhlgerechte Wohnungen mit barrierefreiem Freisitz...........ccccccovveiiiiin. 25.250 €/WE
3.2.4.2 Vorbereitung auf Ambient-Assisted-Living (AAL)

Vorbereitung einer Wohnung auf spatere Ausstattung mit AAL-Technologien und
Dienstleistungen fir die Bereiche Homecare, Pflege, Pravention, Therapie und Rehabilitation
werden geférdert. Die Anforderungen an die Mindestausstattung werden im Anhang dieser
Forderrichtlinie beschrieben.

Vorbereitung auf Ambient-Assisted-LiViNg ..o 535 €/WE

3.2.5 Gemeinschaftsraume

Gemeinschaftsraume werden durch folgende laufende und einmalige Zuschisse geférdert:
®  ein laufender Zuschuss in Hohe von 7,20 €/m? férderfahiger Flache

= ein einmaliger Zuschuss in Hohe von 2.660 €/m? forderfahiger Flache

Bis zu 3 m?*WE, insgesamt mindestens 20 m? werden als férderfahige Flache anerkannt. Bei
Wohngemeinschaften wird 1 m? pro private Einheit anerkannt.

Eine Vermietung geforderter Flachen an Dritte zur dauerhaften Nutzung ist ausgeschlossen. Die
gelegentliche Nutzung durch Dritte ist gegen eine NutzungsgebUhr zulassig.

3.2.6 Aufzugsanlagen

Aufzugsanlagen werden durch einmalige Zuschiisse geférdert:

flr die ersten 3 StatioNeN ......cooeiiiii e je 34.700 €
flr jede weitere STation.........cooiiii i je 8.750 €

Wenn die Eingangsebene und das erste Geschoss mit geférderten Wohnungen nicht auf gleicher
Hohe liegen, werden fir die Zuschussbemessung 2 Haltepunkte anerkannt. Zusatzlich
erforderliche Haltepunkte aufgrund versetzter Geschossebenen werden nicht geférdert.

3.2.7 Urbane Mobilitat

Zur Unterstitzung urbaner Mobilitdtskonzepte gibt es folgende optionale Férdermodule:

3.2.7.1 Komfort-Fahrrad-Stellplatze

Die Herstellung von Komfort-Fahrrad-Stellplatzen wird durch einen Zuschuss geférdert, wenn die
Anforderungen an einen qualitativ hochwertigen Fahrrad-Stellplatz erfillt werden.

Voraussetzung fir eine Forderung von Komfort-Fahrrad-Stellplatzen im individuellen Abstellraum
ist der Nachweis einer zusatzlichen Flache von mindestens 1,5 m?Stellplatz ber die
bauordnungsrechtlich geforderte Mindest-Abstellflache hinaus.
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Stellplatze im AURBENIAUM ... e e e e e e e e e e 545 €/Stellplatz
Stellplatze innerhalb der Gebaudehulle im Fahrrad-Abstellraum ...............c.ccc..... 780 €/Stellplatz
Stellplatze innerhalb der Gebaudehdiille im individuellen Abstellraum .................... 400 €/Stellplatz

Zum Bau von Komfort-Fahrrad-Stellplatzen im Zusammenhang mit geférderten Mietwohnungen
Uber den Stellplatzschliissel hinaus bietet die IFB Hamburg im Grundsatz unsubventionierte Dar-
lehen als Annex-Fdrderung an.

3.2.7.2 Zuschuss fiir Ladestationen

In Verbindung mit Kfz-Stellplatzen in der Tiefgarage wird optional die Bereitstellung von
Ladepunkten (Wallbox mit Lastmanagement) durch einen einmaligen Zuschuss pro Stellplatz
gefordert. Die Abrechnung der Verbrauchskosten muss auf den einzelnen Stellplatz bzw. auf die
Mieterinnen und Mieter erfolgen kénnen.

EinMaliger ZUSCRUSS .......coouiiiiii e 1.800 €/Ladestation

3.2.7.3 Stationsbasierte Carsharing-Stellplatze

Gefordert werden stationsbasierte Carsharing-Stellplatze fir Mieterinnen und Mieter von
geférderten Bauvorhaben durch einen Einmalzuschuss.

Carsharing-Stellplatze in Tiefgaragen:

J& SHEIIPIATZ ... e e e 37.400 €/Stellplatz
fur Kleinfahrzeuge (Motorrader, Lastenfahrrader, Senioren-E-Mobile etc.)
mit mindestens 4 m2 Grundflache ... 11.950 €/Stellplatz

Fordervoraussetzungen/-bedingungen:
= Ein Carsharing-Stellplatz ersetzt 4 individuelle Kfz-Stellplatze.

=  Den Mieterinnen und Mietern sind vergtinstigte Konditionen fur die Nutzung des Carsharing-
Fahrzeugs anzubieten.

= Das Carsharing-Fahrzeug wird durch die Bauherrin oder den Bauherren oder Carsharing-
Anbietende flr die Laufzeit der Bindung bereitgestellt und betrieben.

= Die Bereitstellung der geférderten Carsharing-Stellplatze fir Carsharing-Anbietende erfolgt
kostenlos.

3.2.8 Sicherheitstreppenraum

Bauvorhaben unterhalb der Hochhausgrenze, bei denen ein Sicherheitstreppenraum realisiert
wird, werden durch einen Zuschuss gefordert:

je auRen liegenden Sicherheitstreppenraum ...........cooociiriiiiie e 30.500 €
je innen liegenden Sicherheitstreppenraum ... 121.700 €
3.2.9 Einsatz von Volisteinen bei Fassaden

Neubaufassaden mit Vollsteinen (Ziegel, Backstein, Klinker) werden mit einem einmaligen
Zuschuss gefordert. Der priffahige Nachweis der Fassadenflache liegt bei der oder dem
Investierenden.

Einsatz von Vollsteinen bei Fassaden ..........oovvvieeeeiieieeeeeeeeeeeeee e 160 €/m? Bauteilflache
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3.2.10 Qualitiatssicherung Backstein und Backsteinférderung bei Anderung von
Gebauden

Das Verfahren Qualitatssicherung Backstein befindet sich zurzeit in Uberarbeitung und wird in
Kirze vorgestellt.

3.2.11 Ausgleich von lagetypischen grundstiicksbedingten Sonderbaukosten

Bei stadtischen Grundstiicken, die im Rahmen einer Direktvergabe mit einem Festpreis veraullert
werden, der unter Beriicksichtigung eines Gutachtens einer oder eines 6ffentlich bestellten und
vereidigten Sachverstédndigen ermittelt wurde, besteht die Méglichkeit, lagetypische
grundstiicksbedingte Sonderbaukosten mit Zuschissen zu férdern.

Forderfdahige lagetypische grundstiicksbedingte Sonderbaukosten

Pfahigriindung und Bohrkosten 51,50 €/m? forderfahiger Wil.
Pfahlroste oder verstarkte Grindungsplatte 18,50 €/m? forderfahiger Wil.
Baugrubenverbau und Unterfangungen 36,10 €/m? forderfahiger Wfl.
Wasserhaltung wahrend der Bauzeit 8,20 €/m? forderfahiger Wil.
Weille Wanne bei drickendem Wasser 8,20 €/m? forderfahiger WHl.

41,20 €/m? WAl. anteilig
betroffener Fassadenflache
51,50 €/m? WHl. anteilig
betroffener Fassadenflache
Erschitterungsschutz 36,10 €/m? forderfahiger WAI.

Zusatzliche SchallschutzmaRnahmen ab Schallschutzklasse 4

Zusatzliche Schallschutzmalinahmen ab Schallschutzklasse 5

3.2.12 Fordermodul Wettbewerbe

Kosten fir die Wettbewerbe, Gutachterverfahren oder Workshops, die von der Stadt gefordert
sind, werden durch Zuschisse gefordert. In den geférderten Wettbewerben sollen verbindliche
Vorgaben von Kostengrenzen und zur Einhaltung von Baukosten berlcksichtigt werden.
Gefordert werden 40 % der anerkannten und nachgewiesenen Verfahrenskosten flir den
Wettbewerb sowie flir die Preisgelder.

Maximaler Zuschuss je Wettbewerb ..............ueiiiiiii i 77.560 €

3.2.13 Forderungserganzende Finanzierungen

Zur Finanzierung sachlich begrundeter und von der IFB Hamburg anerkannter Baukosten, die
nicht im Rahmen der Pauschalférderung liber IFB- bzw. KfW-Darlehen finanziert werden kénnen,
kann die IFB Hamburg ein Zusatzdarlehen gewahren. Dies gilt auch fur die Mitfinanzierung von
Einrichtungen mit rein sozialer Zielsetzung (z.B. Kindertageseinrichtungen oder
Nachbarschaftstreffs), die jeweils im Verhaltnis zum gesamten geférderten Bauvorhaben von
untergeordneter Bedeutung sind. Naheres dazu findet sich in der Forderrichtlinie
Foérderungserganzende Finanzierungen.

3.2.14 Finanzierung von Wohnpflegeeinrichtungen

Werden im Zusammenhang mit geférderten Objekten der Wohnform Wohn- und/oder Hausge-
meinschaft auch Wohnpflegeeinrichtungen gem. § 2 Abs. 4 Hamburgisches Wohn- und Betreu-
ungsqualitadtsgesetz (HmMbWBG) neu gebaut oder umgebaut, kénnen fiir diese von der IFB
Hamburg auch Darlehen gewahrt werden. Voraussetzung ist, dass das Vorhaben von der
Sozialbehorde beflirwortet wird. Die jeweils geltenden Konditionen fiir das Darlehen sind bei der
IFB Hamburg zu erfragen. Die fachlichen und technischen Vorgaben fir die Foérderung von
Wohnpflegeeinrichtungen kénnen bei der IFB Hamburg angefordert werden.
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3.3 Foérderung im Uberblick

(=)
Darlehen Zuschiisse =
©
2 Neubau von Mietwohnungen % » 5w <
s * |§| & |s| sf |2%| 3| %
S Sonderwohnformen 2 < o z € = N S
N = ) 2 £5 e 5 N
S = ©
a N = S| 4| B
31 Grundmodule X em*Wfl. | % je WE je m?mtl. | Jahre | Jahre
3.1.1 |IFB-Forderdarlehen |
3.1.2 | Neubau von Mietwohnungen bis 1.500 €| 0,0 9,30 € 30 30
3.1.3 | Erweiterung von Wohnflachen bis 2.240€| 0,0 9,30 € 30 30
3.1.4 | Anderung von Wohnflachen bis 2.240€| 0,0 9,30 € 30 30
3.1.5 |Barrierereduzierte Grundausstattung 1.650 €
315 Bgrnere.redum'erte GrL.m.dausstattung o 3200 €
mit barrierefreiem Freisitz
3.2 Erganzungsmodule 0}
3.2.1 |IFB-Forderdarlehen Il ab 1.500€ | 1,0 30
3.2.2 |Energiesparendes Bauen (0] je m? WHl.
|IFB-Effizienzhaus-40 76,50 € 10
IFB-Effizienzhaus-40 mit WRG 187 € 10
IFB-Passivhaus 187 € 10
IFB-Niedrigstenergie-Haus 202 € 10
3.2.3 |Nachhaltiges Bauen (@)
Graue Emissionen 20 € bis 260 €
je m2 WHl.
Lebenszyklusanalyse (LCA) 5.150 €
. . 18,50 €/m?
Nachhaltige Dammstoffe Bauteilfidche
Holzbauférderung 1,35 €/kg
e . 31 € bzw.
Zertifikate Nachhaltiges Bauen 16 €/m? WA
3.2.4 |Barrierefreie Ausstattung (0] je WE
Bgrrlerefrele Wohnungen mit Bafrei- 7950 €
Bindungen
Barrierefreie Wohnungen mit Bafrei-
Bindungen und barrierefreien 9.500 €
Freisitz
Rollstuhlgerechte Wohnungen mit
WA/BG-Bindungen 23.700 €
Rollstuhlgerechte Wohnungen mit
WA/BG-Bindungen und 25.250 €
barrierefreien Freisitz
AAL-Vorbereitung 535 €
3.2.5 |Gemeinschaftsraume (0] jem?
Gemeinschaftsraume 2.660 € 7,20 € 30 30

Legende: X = verpflichtend, O = WahIimdglichkeit
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Darlehen Zuschiisse g
°
2 Neubau von Mietwohnungen % » 5 0 =
3 LR 8| s 3 8 §8| 5| 3
N Sonderwohnformen = = a E £ 5 £ N o
- [= c “— =
® = = o =] © ‘5
8 | N w3 SR | 2| 3
3.2.6 |Aufzugsanlagen (@) je Station
1. bis 3. Station 34.700 €
alle weiteren Stationen 8.750 €
3.2.7 |Urbane Mobilitat O | jePlatz
Komfort-Fahrrad-Stellplatze je Stellplatz
im Aufenraum 545 €
innerhalb des Gebaudes 780 €
individueller Abstellraum 400 €
E-Ladestation 1.800 €
Stationsbasiertes Carsharing je Stellplatz
Tiefgaragenstellplatz 37.400 €
Tlefgaragenstellplatz flr 11.950 €
Kleinfahrzeuge
3.2.8 |Sicherheitstreppenraum (0) je Treppenraum
aulenliegend 30.500 €
innenliegend 121.700 €
3.2.9 |Volisteinforderung (0] . 160 €
je m? Fassade
Das Verfahren
Qualitatssicherung
Backsteinforderung bei Bagksteln belflr.1det
3.2.10 Anderunaen (0) sich zurzeit in
9 Uberarbeitung und
wird in Kirze
vorgestellt.
3.2.11 Lagetypische grundstiicks- 0 8,20 € bis 51,50 €
""" | bedingte Sonderbaukosten je m? WHl.
3.2.12 | Wettbewerbe (0) je Wettbewerb
o,
40 % der anerkannten bis 77 560€

Verfahrenskosten

Legende: X = verpflichtend, O = WahIimdglichkeit
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3.4 Kombination mit anderen Forderprogrammen

Die Forderung aus diesem Programm kann mit anderen Forderangeboten kombiniert werden.
Forderprogramme der IFB Hamburg

Die FHH bietet weitere Férderangebote z. B. fur:

= Hamburger Griindachférderung und begriinte Fassaden

= Regeninfrastrukturanpassung (RISA)

Férderprogramme von KfW und BAFA (BEG)

Auf Bundesebene im Rahmen der KfW- und der BAFA-Forderung z. B. fiir:

= Klimafreundlicher Neubau — Wohngebaude

=  Erneuerbare Energien — Standard

Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater informieren Sie gerne auch Uber diese
Forderbereiche.

Sprechen Sie uns an:

telefonisch unter der 040/248 46-103 oder per E-Mail an energie@ifbhh.de

Unsere Forderlotsen Wirtschaft und Handwerk beraten Sie auflerdem zu allen Forder- und
Beratungsangeboten fur Wirtschaft- und Innovationsinvestitionen in Hamburg sowie auf Bundes-
und EU-Ebene (in Zusammenarbeit mit dem Enterprise Europe Network Hamburg — Schleswig-
Holstein).

Sprechen Sie uns an:

telefonisch unter der 040/248 46-533 oder per E-Mail an foerderlotsen@ifbhh.de

3.41 Kumulierung/Kumulierungsverbot

Bei der Foérderung nach dieser Richtlinie sind die fir die geférderte Tatigkeit, das zu férdernde
Vorhaben oder dem Unternehmen insgesamt gewahrten staatlichen Mittel zu berticksichtigen.

Hiernach gilt fir die Kumulierung insbesondere:

®=  Grundsatzlich darfen Beihilfen nach dieser Richtlinie, bei denen sich die beihilfefahigen
Kosten bestimmen lassen, kumuliert werden mit

— anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese MaRnahmen unterschiedliche bestimmbare
beihilfefahige Kosten betreffen;

— anderen staatlichen Beihilfen fur dieselben, sich teilweise oder vollstandig
Uberschneidenden beihilfefahigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die
in dieser Forderrichtlinie bestimmte jeweilige Beihilfehdhe (Subventionsbarwert
Grundmodul bzw. Erganzungsmodul) nicht Gberschritten wird.

= Mit De-minimis-Beihilfen fir dieselben beihilfefahigen Kosten darf nur kumuliert werden,
wenn durch diese Kumulierung die in dieser Férderrichtlinie bestimmte jeweilige Beihilfehdhe
(Subventionsbarwert Grundmodul bzw. Erganzungsmodul) nicht tberschritten wird.

Hierzu hat die oder der Investierende u. a. auf entsprechendem Formblatt der IFB Hamburg
samtliche erforderlichen Angaben mitzuteilen und nachzuweisen, um die IFB Hamburg in die
Lage zu versetzen, die Forderung auch bei einer Kumulierung mit anderen staatlichen Mitteln im
Einklang mit den Beihilfevorschriften der Europaischen Union zu bewilligen.
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4. Wie sind die Forderkonditionen?

Einzelheiten zu den Leistungen fir das Darlehen und die Zuschlsse regeln die Férderzusage
bzw. der Bewilligungsbescheid und der Darlehensvertrag.

41 Zinsen

Der Zinssatz firr das IFB-Forderdarlehen | betragt 0,0 % p. a.

Der Zinssatz fur das IFB-Férderdarlehen Il betragt 1,0 % p. a.

Die erste Zinsfestschreibungszeit betragt 10 Jahre. Eine weitere Zinsanpassung erfolgt nach
20 Jahren. Bei Prolongation des Darlehens werden die Anschlusskonditionen unter Bertcksich-
tigung der dann geltenden hdchstzuldssigen Miete neu festgelegt.

Diese vorgenannte Regelung gilt auch fur KfW-Darlehen, die Uber die IFB Hamburg gewahrt
wurden. Der Zinssatz bei der Prolongation von KfW-Darlehen wird hierbei auf max. 5 % begrenzt.

Die Laufzeit der Darlehen betragt langstens 30 Jahre.

4.2 Tilgung
Die Tilgung fur die IFB-Férderdarlehen | und Il betragt mindestens 3,0 % p. a.

4.3 Beginn der Leistungen

Die Leistungen, bestehend aus Zins und Tilgung, beginnen mit dem Monatsersten des Quartals,
in das die mittlere Bezugsfertigkeit fallt. Die mittlere Bezugsfertigkeit wird von der IFB Hamburg
festgelegt.

4.4 Bereitstellungszinsen

Ab dem 13. Monat nach Vertragsabschluss werden fir noch nicht abgerufene Teile der Darlehen
Bereitstellungszinsen in Hohe von 0,15 % pro Monat erhoben. Fur abgerufene Teile des
Darlehens wird der Férderzins erhoben.

4.5 Valutierungszinsen

Bis zum Beginn der regularen Leistungen flr Zinsen und Tilgung werden auf die ausgezahlten
Darlehen Valutierungszinsen in Héhe von 1,0 % p. a. erhoben.

4.6 Verwaltungsgebiihr

Bei diesem Forderprogramm wird keine Verwaltungsgebihr fiir die Bewilligung und
Amtshandlungen im Rahmen der Verwaltung der Fordermittel gemanl der Gebihrenordnung fir
die IFB Hamburg erhoben (Nr. 1 der Anlage zur Gebihrenordnung). Alle Gbrigen Gebihren der
Gebihrenordnung werden erhoben.

4.7 Bereithaltung, Nichtabnahme

Fir die Darlehen sind spatestens 18 Monate nach dem Datum der Férderzusage bzw. des
Bewilligungsbescheids die Auszahlungsvoraussetzungen zu schaffen, und die Darlehen sind voll-
standig abzunehmen. Unterbleibt die Auszahlung endglltig aus einem Grund, den die IFB
Hamburg nicht zu vertreten hat, bleiben ihr alle vertraglichen und gesetzlichen Rechte,
insbesondere das Recht, eine Nichtabnahmeentschadigung zu verlangen, vorbehalten.
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4.8 IFB-Ergénzungsdariehen

Zur Sicherung der Gesamt- und Anschlussfinanzierung kann die IFB Hamburg ein
Erganzungsdarlehen gewahren, vorausgesetzt, dass zum jeweiligen Zeitpunkt die erforderliche
Leistungsfahigkeit nach Beurteilung durch die IFB Hamburg gegeben ist.

Es kann eingesetzt werden fiir die Finanzierung von Bau- und Grundstiickskosten.
Konditionen:

= Darlehenshoéhe: wird von der IFB Hamburg fallbezogen festgelegt.

= Zinssatz: aktuell bei der IFB Hamburg zu erfragen.

®  Zinsbindung: mindestens 10 Jahre, maximal 30 Jahre

= Tilgung: ab mittlerer Bezugsfertigkeit der Wohnungen, i. d. R. mindestens 2 % p. a. zzgl.
ersparter Zinsen

= Auszahlung: 100 %

= Bereitstellungsprovision: 0,15 % pro Monat, beginnend 13 Monate nach Zusagedatum fir
noch nicht ausgezahlte Kreditbetrage.

= Verwaltungsgebuhr: Eine Verwaltungsgebihr fur die Bewilligung und Amtshandlungen im
Rahmen der Verwaltung des IFB-Erganzungsdarlehens gemaft der Gebihrenordnung fir
die IFB Hamburg wird nicht erhoben.

5. Welche Bindungen entstehen?

Die Mietpreis- und Belegungsbindungen beginnen mit dem Erlass der Férderzusage.

Die Laufzeit der Bindung endet 30 Jahre nach mittlerer Bezugsfertigkeit.

5.1 Belegungsbindungen

Innerhalb des Bindungszeitraums sind in der Regel die Personen bezugsberechtigt, die zu derim
Nutzungs- und Betreuungskonzept angegebenen Zielgruppe gehéren oder vom zustandigen
Bezirksamt als vordringlich wohnungssuchend anerkannt sind (WA-Bindung).

Es erfolgt eine eigenverantwortliche Belegung der Wohnungen durch den
Verflgungsberechtigten oder die Verflugungsberechtigte (bzw. einen beauftragten sozialen
Trager) an die im Nutzungs- und Betreuungskonzept vorgesehene Zielgruppe.

Die oder der Verfugungsberechtigte kann in Abstimmung mit der Behdérde fir Stadtentwicklung
und Wohnen einen sozialen Trager damit beauftragen, die geférderten Wohnungen zu belegen,
oder die geférderten Wohnungen an einen sozialen Trager zur Uberlassung an die im Nutzungs-
und Betreuungskonzept angegebene Zielgruppe zu vermieten. Die Belegung durch den sozialen
Trager mit der vorgesehenen Zielgruppe erfolgt ebenfalls eigenverantwortlich. Sollten im
Einzelfall fir die Belegung der Wohnungen keine Wohnungssuchenden, die der im Nutzungs-
und Betreuungskonzept vorgesehenen Zielgruppe angehoéren, zur Verfiigung stehen, ist das
zusténdige Bezirksamt zu informieren, das fur die Belegung anerkannte vordringlich
Wohnungssuchende benennt.

Fir die mietvertragliche Ausgestaltung sind die MaRgaben unter Punkt 5.3.2 zu beachten.

Das zustdndige Bezirksamt kann geeignete Nachweise (z. B. Schwerbehindertenausweis,
arztliches Attest) Uber die bestimmungsgemafie Belegung der Wohnungen verlangen.
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5.2 Mietpreisbindungen

Die hochstzulassige Anfangsmiete je Platz monatlich und die Ho6he der mdglichen
Mietsteigerungen wahrend der Laufzeit der Forderung werden von der IFB Hamburg im
Bewilligungsverfahren festgelegt.

Die Vermieterin oder der Vermieter darf innerhalb des Bindungszeitraums eine Wohnung nicht
zu einer hdheren als der héchstzulassigen Miete zum Gebrauch Uberlassen. Die Vermieterin oder
der Vermieter kann die Miete nach MalRRgabe des allgemeinen Mietrechts und unter Beachtung
der Bestimmungen in der Forderzusage erhéhen, grundsatzlich jedoch nicht héher als bis zur
ortsublichen Vergleichsmiete (max. Mittelwert des entsprechenden Felds des Hamburger
Mietenspiegels fur normale Wohnlagen).

Als Obergrenze gilt weiterhin der mafigebliche Hochstwert fur die Bedarfe fir Unterkunft und
Heizung (BfU) gem. den jeweils geltenden Fachanweisungen der Sozialbehdrde fiir das SGB |l
und SGB XII.

Soweit der oder die Verfligungsberechtigte fir einzelne Wohnungen laufende Zuschiisse erhalt,
ergeben sich die hdchstzuldssige Anfangsmiete sowie die zuldssigen Mieterhhungen aus den
Vorgaben des geférderten Mietwohnungsneubaus im 1. Férderweg.

5.2.1 Inklusivmiete

Inklusivmieten durfen nur dann vereinbart werden, wenn ein Ausnahmetatbestand der
Heizkostenverordnung gemaR § 11 Abs.1 Nr. 1 — 4 oder Abs. 2 HeizkostenV greift. Dies kann
beispielsweise der Fall sein, wenn der Heizwarmebedarf kleiner ist als 15 KWh/m?a bzw. mehr
als 50 % der Warme aus Anlagen zur Ruckgewinnung von Warme etc. gewonnen werden. Das
Vorliegen eines solchen Ausnahmetatbestandes ist durch die jeweiligen Gebaudeeigentimer
selbst zu prifen und gegentiber der IFB Hamburg schlissig darzulegen. Darlber hinaus muss
die IFB Hamburg ihr Einverstandnis geben.

Die monatliche Nettokaltmiete wird entsprechend Ziffer 5.2 festgelegt. Pauschalbetrdge sind im
Mietvertrag transparent und gesondert zur Nettokaltmiete auszuweisen. Die Pauschalbetrage
umfassen sowohl die kalten als auch die warmen Betriebskosten.

Die Festlegung des monatlichen Pauschalbetrags fir die Betriebskosten sowie dessen
Anpassung bedarf der Zustimmung durch die IFB Hamburg. Die Mietanhebung ist entsprechend
Ziffer 5.2.1. begrenzt.

5.2.2 Betriebskostenabrechnung bei Wohngemeinschaften

Betriebskosten in Wohngemeinschaften kénnen pro m? Wfl. abgerechnet werden, wenn entweder
ein Ausnahmetatbestand des § 11 Abs. 1 Nr. 1 — 4 HeizkostenV greift oder gemafR § 11 Abs. 1
Nr. 5 HeizkostenV in Einzelfallen die nach Landesrecht zusténdige Stelle wegen besonderer
Umstande von den Anforderungen der HeizkostenV abgesehen hat, um einen unangemessenen
Aufwand oder eine unbillige Harte zu vermeiden. Eine solche Genehmigung kann jedoch nur auf
Antrag erteilt werden. Die Genehmigungserteilung ist einzelfallabhangig zu prifen. Ob eine
Ausnahme des §11 Abs. 1 Nr. 1 — 4 HeizkostenV greift, ist durch jeweilige
Gebaudeeigentiimerinnen oder Gebaudeeigentiimer/Verfligungsberechtigte selbst zu priifen und
gegeniber der IFB Hamburg schliissig darzulegen.
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5.3 Weitere Regelungen

5.3.1 Umwandlungsverbot

Die geforderten Wohnungen dirfen fiir die Dauer der Bindung nicht in Eigentumswohnungen
umgewandelt werden.

Daruber hinaus durfen im Falle einer Aufteilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz die in
einem Wohnungseigentumsrecht zusammengefassten geférderten Wohnungen fiir die Dauer der
Bindungen auch nicht in einzelne Wohnungseigentumsrechte aufgeteilt werden.

5.3.2 Mietvertragliche Regelungen

Die Vereinbarung von Untermietvertragen ist moglich, sofern der oder die Verfligungsberechtigte
in Abstimmung mit der Behdrde fir Stadtentwicklung und Wohnen an einen sozialen Trager
vermietet. Voraussetzung ist, dass die Sozialbehdrde dieser Regelung zustimmit.

Im Ubrigen sind die mietrechtlichen Vorschriften der §§ 557 a, 558 ff des Biirgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) zu beachten. Es gelten folgende Mal3gaben:

=  Es sind unbefristete Mietvertrage abzuschlieffen. Ein Kindigungsausschluss ist nicht
zulassig.

= Bei geplanten Instandsetzungen oder Modernisierungen innerhalb des Bindungszeitraums
kénnen auf Antrag ausnahmsweise befristete Mietvertrage gem. § 575 Abs. 1 Nr. 2 BGB
zugelassen werden, wenn die MaRnahmen durch eine Fortsetzung des Mietverhéltnisses
erheblich erschwert wirden. Dies ist durch den Verfligungsberechtigten oder die
Verfiigungsberechtigte bei dem jeweils zustandigen Bezirksamt zu beantragen. Uber
entsprechende Antrage wird von der IFB Hamburg im Einvernehmen mit der Behoérde fir
Stadtentwicklung und Wohnen beschieden.

® |n Fallen der Wohnraumvermietung durch eine Verfligungsberechtigte oder einen
Verfugungsberechtigten an einen sozialen Trager zum Zwecke der Wohnraumuiberlassung
an die im Nutzungs- und Betreuungskonzept angegebene Personengruppe sind ebenfalls
unbefristete Mietvertrdge abzuschlieRen. Dies gilt auch fur die Untervermietung durch den
sozialen Trager an die im Nutzungs- und Betreuungskonzept angegebene Personengruppe.
In Ausnahmefallen kénnen Befristungen von der IFB Hamburg im Einvernehmen mit der
Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen genehmigt werden, sofern das Nutzungs- und
Betreuungskonzept dies erfordert und die Sozialbehérde dem zustimmt. Die Vorschriften
des Biirgerlichen Gesetzbuches, insbesondere § 549 Abs. 2 Nr. 3 BGB i. V. m. § 578 Abs.
3 BGB, sind zu beachten, wonach Vorschriften des Wohnraummietrechts sowohl in dem
Vertragsverhaltnis Verfiigungsberechtigte oder Verfligungsberechtigter/sozialer Trager als
auch in dem Vertragsverhaltnis sozialer Trager/Zielgruppe anzuwenden sind. Zwischen der
oder dem Verfiigungsberechtigten und einem sozialen Trager als Hauptmieter ist die
Anwendung von Wohnraummietrecht unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen zu
vereinbaren. Die Untermietverirage sollen sich an den Regelungen des Hamburger
Mietvertrags fur Wohnraum, jeweils aktuelle Fassung, orientieren.

= Eine Staffelmiete darf nur insoweit vereinbart werden, als diese der jeweils hchstzulassigen
Mietanhebung im Férderzeitraum entspricht. Im Ubrigen darf eine Staffelmiete nicht
vereinbart werden.

= Die Vermieterin oder der Vermieter hat die in der Férderzusage enthaltenen Bestimmungen
Uber die hochst zuldssige Miete und das Bindungsende im Mietvertrag anzugeben.
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= Den Mieterinnen und Mietern einer jeden geférderten Wohnung ist ein Abstellraum mit der
bauordungsrechtlich erforderlichen Grundflaiche kostenfrei zu Uberlassen. Werden
Abstellflachen innerhalb der Wohnung nachgewiesen, sind maximal 2 m? Abstellflache auf
die Wohnflache anrechenbar.

5.3.3 Kopplungsverbot fiir Stellplatze

Der Abschluss von Mietvertragen tiber Wohnungen darf nicht von dem Abschluss eines Vertrages
Uber die Anmietung von Stellplatzen abhangig gemacht werden (sog. Kopplungsvertrage).

5.3.4 Einmalige oder sonstige Nebenleistungen der Mieterinnen und Mieter

Eine einmalige oder sonstige Nebenleistung darf die Vermieterin oder der Vermieter nur insoweit
fordern, sich versprechen lassen oder annehmen, als sie nach § 10 des Hamburgischen
Wohnungsbindungsgesetzes (HmbWoBindG) oder nach den Bestimmungen der Férderzusage
zugelassen ist.

Ausgenommen sind Genossenschaftsanteile (60 €/m? Wfl. dirfen insgesamt nicht Uberschritten
werden) und Sicherheitsleistungen. Die Vereinbarung einer Sicherheitsleistung der Mieterin oder
des Mieters ist zulassig, soweit sie dazu bestimmt ist, Anspriche der Vermieterin oder des
Vermieters gegen die Mieterin oder den Mieter aus Schaden an der Wohnung oder unterlassenen
Schonheitsreparaturen zu sichern. Die Sicherheitsleistung darf das Zweieinhalbfache der
monatlichen Nettokaltmiete nicht Gberschreiten.

Bei Servicewohnanlagen (Objekten nach § 2 Abs. 2 HmbWBG) sind Betreuungszuschlage
grundsatzlich zulassig, wenn die Sozialbehérde zugestimmt hat.
5.3.5 Weitergabe der Bindungen

Investierende sind verpflichtet, sich aus der Inanspruchnahme von Darlehen und/oder
Zuschiussen ergebende bzw. insoweit eingegangene Verpflichtungen Rechtsnachfolgenden
aufzuerlegen, und zwar in der Weise, dass diese wiederum gehalten sind, Rechtsnachfolgende
in gleicher Weise zu binden.

5.3.6 Dauer der Bindungen bei vorzeitiger Riickzahlung des Baudarlehens

Vorzeitige Vollrickzahlungen des Baudarlehens verkirzen die Bindungsdauer bis zum Ablauf
des 10. Kalenderjahres nach dem Jahr der Riickzahlung, sofern die vereinbarte Bindungsdauer
den letztgenannten Zeitpunkt tberschreitet (Nachwirkungsfrist).

Bei freiwilliger vorzeitiger Rickzahlung des IFB-Férderdarlehens werden die laufenden
Zuschusse nicht weitergezahlt. Innerhalb der Nachwirkungsfrist bleiben die Bestimmungen Utber
die Bindungen im Ubrigen bestehen.

6. Welche allgemeinen Anforderungen gelten?
6.1 Anforderungen an Investierende

6.1.1 Eigenkapital
Zur Finanzierung des Bauvorhabens ist ein ausreichend hohes Eigenkapital erforderlich.

Nach bankwirtschaftlichem Ermessen der IFB Hamburg ist in der Regel ein Eigenkapitaleinsatz
von rund 20 % erforderlich.
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6.1.2 Leistungsfiahigkeit und Zuverlassigkeit

Die oder der Investierende muss die erforderliche Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit
besitzen. Die Sicherheit muss ausreichend sein. Zur Prifung kann die IFB Hamburg alle geeignet
erscheinenden Auskiinfte und Unterlagen einholen und verlangen.

Auch nach Abschluss des Bauvorhabens hat die oder der Investierende der IFB Hamburg jahrlich
und auf Anforderung alle Auskiinfte zur Beurteilung seiner Leistungsfahigkeit zu erteilen (§ 18
Kreditwesengesetz).

Die Finanzierung der BaumafRnahme ist insgesamt sicherzustellen und durch Unterlagen nach-
zuweisen, die aus Sicht der IFB Hamburg geeignet sind.

6.2 Anforderungen an das Bauvorhaben und das Grundstiick

6.2.1 Beginn des Bauvorhabens

Foérderantrage sind vor Baubeginn einzureichen. Eine Férderung ist ausgeschlossen, wenn vor
einer schriftlichen Zustimmung der IFB Hamburg mit Baumaflnahmen begonnen worden ist.

6.2.2 Grundstiick/Erbbaurecht

Fordermittel kdnnen einer oder einem Investierenden bewilligt werden, die oder der Eigentimerin
oder Eigentumer bzw. Erbbauberechtigte oder Erbbauberechtigter eines geeigneten
Baugrundstiicks in Hamburg ist bzw. durch Vorlage eines beurkundeten Vertrags nachweist, dass
der Erwerb eines Grundstlicks oder Erbbaurechts gesichert ist. Bei stadtischen Grundstiicken
genulgt die Anhandgabe durch den Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermdgen.

Im Fall eines Erbbaurechts muss eine — nach Ansicht der IFB Hamburg — angemessene Rest-
laufzeit bestellt sein. Dariliber hinaus muss ein Vorrang eingeraumt werden zugunsten der Rechte
zur Sicherung der Fordermittel vor dem Erbbauzins, etwaigen Vormerkungen zur Sicherung von
Erbbauzinserhéhungen und etwaigen Vorkaufsrechten des Erbbaurechtsausgebers. Anstelle des
Vorrangs der Fordermittel vor dem Erbbauzins und etwaigen Vormerkungen zur Sicherung von
Erbbauzinserhéhungen kdénnen im Erbbaurechtsvertrag auch Vereinbarungen uUber das
Bestehenbleiben des Erbbauzinses nach § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber das Erbbaurecht
getroffen werden.

Die Veraulierung nach angeordneter Zwangsversteigerung darf nicht von der Zustimmung eines
Dritten (z. B. Erbbaurechtsausgeber) abhangig sein.

6.2.3 Verkehrswert des Grundstiicks

Die Hohe des Verkehrswerts eines Grundstlicks bestimmt sich aus dem Bodenrichtwert des
Gutachterausschusses oder anhand eines Gutachtens eines oder einer 6ffentlich bestellten und
vereidigten Sachverstandigen.

6.2.4 Anforderungen an Planung und Ausfiihrung

Die Anforderungen an Planung und Ausflihrung gem. der Foérderrichtlinie miissen eingehalten
und nachgewiesen werden. Die baurechtlichen Anforderungen bleiben davon unberlhrt. Bei
Nichteinhaltung der Anforderungen kénnen bereits gewahrte Férdermittel widerrufen werden.
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6.3 Allgemeine Bedingungen

6.3.1 Sicherung des Darlehens

Das Darlehen ist durch Eintragung einer Grundschuld mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung
gem. Vordruck der IFB Hamburg im Grundbuch des Fdrderobjektes zu sichern. Die IFB-Darlehen
sind in der Regel vorrangig zu besichern.

6.3.2 Sperrfrist bei Antragsverzicht

Im Fall der Riicknahme eines Forderantrags oder des Verzichts auf eine Bewilligung kann fiir die
gleiche Belegenheit ein neuer Antrag in diesem oder einem vergleichbaren Forderprogramm
frihestens 6 Monate nach Eingang der Ricknahme bzw. des Verzichts bei der IFB Hamburg
(Sperrfrist) gestellt werden. Hinsichtlich des neuen Forderantrags sind die Regelungen zum
Vorhabensbeginn erneut zu beachten und zu erfiillen.

6.3.3 Priifungsrecht

Die IFB Hamburg, die Behérden und der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg sind
berechtigt, die Verwendung der gewahrten Darlehen zu prifen oder durch Beauftragte prifen zu
lassen. Die oder der Investierende hat jederzeit auf Verlangen Auskunft zu erteilen, Einsicht zu
gewahren und die Unterlagen vorzulegen.

6.3.4 Ausnahmen

In Fallen besonderer stadtebaulicher, wohnungs- oder sozialpolitischer Bedeutung kann von der
Forderrichtlinie abgewichen werden. Die IFB Hamburg entscheidet im Einvernehmen mit der
Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen, Amt fur Wohnen, Stadterneuerung und
Bodenordnung (BSW/WSB) und der Sozialbehdrde.

6.3.5 Haftungsausschluss

Die IFB Hamburg erteilt im Rahmen ihrer Geschaftstatigkeit nach bestem Wissen Rat und Aus-
kunft. Dies geschieht unter Ausschluss jeder Verbindlichkeit. Insbesondere kdnnen sich Antrag-
stellende nicht auf Foérderrichtlinien berufen, die zum Zeitpunkt des Bewilligungsbeschlusses
ungliltig geworden sind, bzw. auf darauf beruhende Auskiinfte. Anderungen bleiben vorbehalten.

6.3.6 Kein Rechtsanspruch

Es besteht weder ein Rechtsanspruch auf Gewahrung noch auf Erhéhung bereits gewahrter
Fordermittel. Die IFB Hamburg entscheidet im Rahmen der verfligbaren Mittel.

7. Welche Rechtsgrundlage gilt?
Aufgrund von § 2 Abs. 4 HmbWoFG erlasst die Behorde fiir Stadtentwicklung und Wohnen (BSW)

im Einvernehmen mit der IFB Hamburg die Férderrichtlinie fur Sonderwohnformen in Hamburg.

Die Forderung erfolgt im Rahmen von Art. 2 lit ¢) des Beschlusses der Kommission vom
20.12.2011 uber die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der
Europédischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten
bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betraut sind, als soziale Wohnraumférderung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
HmbWoFG.

Es handelt sich um Fordermittel i. S. d. § 3 HmbWoFG.

In Bezug genommene Gesetze und Verordnungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung.
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8. Wo kann man die Féorderung beantragen?

Die IFB Hamburg berat Sie bei allen Fragen zur Foérderung und begleitet Sie beim
Antragsverfahren. Informationen zu allen Programmen der IFB Hamburg, Férderrichtlinien sowie
Formulare finden Sie unter www.ifbhh.de.

Hamburgische Investitions- und Férderbank
Besenbinderhof 31

20097 Hamburg

Tel. 040/248 46-0

info@ifbhh.de | www.ifbhh.de

Beratungstermine nach telefonischer Absprache.
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1. Wie ist das Verfahren?

Aufnahme in das Wohnraumférderungsprogramm

Voraussetzung fiur die Aufnahme in das Wohnraumférderungsprogramm ist ein mit der
Sozialbehdrde abgestimmtes und anerkanntes Nutzungs- und Betreuungskonzept, das den
besonderen Anforderungen der Nutzergruppe gerecht wird. Die zustdndige Fachbehdrde legt
fest, um welche Art der Einrichtung es sich handelt.

Um eine Aufnahme in das Wohnraumférderungsprogramm fir das Objekt zu erhalten, sollten
moglichst frihzeitig Beratungs- und Abstimmungsgesprache mit der IFB Hamburg Uber die
planerischen, bautechnischen sowie sozial- und wohnungspolitischen Anforderungen an das
vorgesehene Bauvorhaben aufgenommen werden und in Abgleich mit den geplanten
MaRnahmen und auf der Grundlage von genehmigungsfahigen Planen erfolgreich
abgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Prifung wird die Aufnahme in das Wohnraumférderungsprogramm mit den
zugrundeliegenden Planen der oder dem Investierenden schriftlich bestatigt.

Antragstellung

Forderantrage sind auf Vordruck der IFB Hamburg von der oder dem Investierenden vor
Baubeginn bei der IFB Hamburg einzureichen.

Antrage, die unvollsténdig sind oder sonstige Mangel aufweisen, werden nur unter Vorbehalt der
Erganzung und Uberarbeitung durch die oder den Antragstellenden entgegengenommen. Sofern
sie nicht binnen 3 Monaten vollstandig und mangelfrei bei der IFB Hamburg eingereicht worden
sind, kénnen sie abgelehnt werden.

Forderzusage

Im weiteren Verfahren wird ein vollstandiger Finanzplan erstellt und die Finanzierung mit der oder
dem Antragstellenden abgestimmt.

Bei Genehmigung des Antrags durch die IFB Hamburg wird eine Foérderzusage bzw. ein
Bewilligungsbescheid erteilt und ggf. ein Darlehensvertrag geschlossen.

Auszahlungen der Fordermittel

Auszahlungen erfolgen nach dem festgelegten Bauzeiten- und Finanzierungsplan und dem
jeweiligen festgestellten Baufortschritt. Auszahlungen kénnen erst dann erfolgen, wenn die
Voraussetzungen erfiillt sind.

Die laufenden Zuschusse werden ab dem Monatsersten des Quartals, das auf die von der IFB
Hamburg festgestellte mittlere Bezugsfertigkeit folgt, in Vierteljahresraten ausgezahit. Die Hohe
und die Auszahlungsvoraussetzungen der Zuschisse sind in der FOrderzusage geregelt.

Anzeige der Bezugsfertigkeit und Schlussabrechnung

Nach Anzeige der Bezugsfertigkeit wird von der IFB Hamburg eine mittlere Bezugsfertigkeit
ermittelt. Spatestens 6 Monate nach Bezugsfertigkeit ist die Schlussabrechnung bei der IFB
Hamburg einzureichen.
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2. Welche allgemeinen und planerischen Anforderungen miissen
erfullt werden?

Kostenreduzierende Baustandards

Es wird empfohlen, die Vorschlage des Hamburg-Standards zur nachhaltigen Senkung der
Baukosten im Wohnungsneubau umzusetzen. Die in der Initiative kostenreduziertes Bauen
entwickelten Baustandards ermdglichen es, die Baukosten deutlich zu senken.

2.1 Allgemeine Anforderungen

Anforderungen an das Konzept, die Gebaudeplanung und Ausflihrung von gefdrderten
Bauvorhaben:

Anforderungen an das Nutzungs- und Betreuungskonzept

In dem der zustandigen Fachbehoérde und der Wohn-Pflege-Aufsicht vorzulegenden Konzept
sollen u. a. folgende Punkte erldutert werden:

=  Die Zielgruppe und ihre besonderen Bedarfe.

= Das Nutzungs- und Betreuungskonzept mit einer Erlauterung, in welcher Weise und durch
welche konkreten Einzelmallinahmen die besonderen Bedarfe der Zielgruppe bertcksichtigt
und geférdert werden; Benennung der fir die Umsetzung der Konzeption verantwortlichen
Personen.

®=  Vorgesehene Formen der Teilhabe und Mitbestimmung der Bewohnenden an
Entscheidungsprozessen.

= Angaben zu Standort, Infrastruktur und Verkehrsanbindungen im Wohnumfeld.

®=  Angaben dazu, inwieweit eine Vernetzung mit Kooperationspartnern oder -partnerinnen und
anderen Angeboten im Stadtteil vorgesehen ist.

= Darstellung der geplanten Vertragsverhaltnisse, insbesondere unter Berlicksichtigung des
Kopplungsverbots von Mietvertrag und Betreuungsleistungen; Benennung der beteiligten
Vertragspartnerinnen und Vertragspartner.

=  Angaben zur baulichen Struktur, Planunterlagen (Grundrisse, Schnitte, Aulenanlagen usw.)

®=  Nachweis, wie und mit welchem Aufwand eine Umnutzung zu Wohnzwecken (Drittverwen-
dungsfahigkeit) hergestellt werden kann.

= Darstellung des geplanten Standards (Barrierefrei nach HBauO/DIN 18040-2 oder
barrierereduziert) und Begriindung des gewahlten Standards.

Anforderungen an das Wohnumfeld
= Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen, max. 500 m Entfernung
= Anschluss an éffentliche Verkehrsmittel im ndheren Wohnumfeld

= Das Grundstick soll Griunflachen mit Freisitzen aufweisen. Hiervon kann abgesehen
werden, wenn sich in der Nachbarschaft groRere offentliche Griinanlagen befinden.

Anforderungen an die ProjektgroRe

=  Die ProjektgroRe sollte auf 30 Personen beschrankt werden, um eine private Atmosphéare
und eine Uberschaubare Grofle des Projekts zu gewahrleisten.
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2.2 Planerische Anforderungen

Diese Anforderungen stellen Eckpunkte fir Grundrisse gut nutzbarer Wohnungen dar, die
zugleich flexibel und an den Bedarfen der Haushaltsmitglieder ausrichtbar sein sollen und hier
auch genderrelevanten Qualitatsanforderungen genigen sollen.

221 Typ 1 Wohngemeinschaft: Gemeinschaftliches Wohnen in einer
GroRraumwohnung

= Bei der Planung ist von Einzelzimmern auszugehen.

= Die GruppengréRe von bis 10 Bewohnerinnen und Bewohnern sollte nicht Gberschritten
werden.

WohnungsgroRen

= Der Gesamtflachenbedarf soll regelhaft 30 m? pro Mieterin oder Mieter nicht unter- und 40 m?
nicht Gberschreiten.

=  Bei barrierefreien Wohnungen mit entsprechender Bindung ist eine Uberschreitung der
regelhaften Wfl. zulassig:

— Wohnungen mit Bafrei-Bindungen: bis zu 5 m?/Person
— Wohnungen mit WA/BG-Bindung bis zu 10 m?*/Haushalt

Dies gilt nicht fiir Wohnungen mit ausschlief3lich barrierereduzierter Grundausstattung.
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Grundrissanforderungen

- Mindestgrofte: 16 m?

®  Moblierung: Stellflachen fiir 1 Bett (1 x 2 m),

- 1 Schrank (1,50 Ifm) und 1 Sitzgruppe (Tisch, Sessel
usw.) sind vorzusehen.

Individuelles Wohn-Schlafzimmer

= Sanitarrdume fiir bis zu 2 Bewohner sind zulassig.
Sanitarraume - MindestgroRe: 3 m? fir 1 Person, 4,5 m? fir 2
Personen

u zentrale Lage des gemeinsamen Wohnraums, um
eine aktive und passive Beteiligung der Bewohner

. 5 zu fordern

Gemeinsames Wohnzimmer o .

.. - naturlich belichtet

und Kiiche ) ) )

u Essbereich, der allen Mitbewohnern ausreichend
Platz zur gemeinsamen Zubereitung und Einnahme

der Mahlzeiten bietet

- ein gemeinsamer Freisitz (Balkon, Terrasse usw.) in
Verbindung mit dem gemeinsamen Wohnraum

. . - Mindestflache: 1 m? Nutzflache/Person

Gemeinsamer Freisitz ] . .

u Maximalflache: 2 m? Nutzflache/Person

u Bis zu i der Nutzflache des Freisitzes, ist als

Wohnflache anrechenbar

® ein Gaste-WC (zur Nutzung der Bewohner im
Gaste-WC Gemeinschaftsbereich, fir Gaste und Mitarbeiter der
Pflege)

®  Weitergehende Raumbedarfe wie zusatzlicher
. Gemeinschaftsraum, Pflegebad, Putzmittelraum und
Sonstiges . . L
Hauswirtschaftsraum sind auf die individuellen

Bedarfe der Zielgruppe abzustimmen.

®  Soweit barrierefreie  oder  rollstuhlgerechte

. e Wohnungen geférdert werden, sind die jeweiligen
Barrierefreiheit . ) )
Vorgaben der HBauO flir gemeinschaftlich genutzte

Bereiche und Funktionen einzuhalten.

2.2.2 Typ 2 Hausgemeinschaft: Gemeinschaftliches Wohnen mit abgeschlossenen
Wohnungen

In unmittelbarer Nahe zu den Wohnungen ist ein gemeinsamer Wohnraum herzustellen, der die
Kommunikation der Bewohnerinnen und Bewohner untereinander foérdert und Platz fir
gemeinsame Aktivitdten bietet.

WohnungsgroRen
. Der Gesamtflachenbedarf fiir 1 Person soll 30 m? nicht unter- und 45 m? nicht Gberschreiten.

" Der Gesamtflachenbedarf fiir 2 Personen soll 45 m? nicht unter- und 60 m? nicht
Uberschreiten.

= Die vorgenannten Flachen gelten inkl. der Flachen fiir den gemeinsame Wohnraum und
Freisitz.
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* Bei barrierefreien Wohnungen mit entsprechender Bindung ist eine Uberschreitung der
regelhaften Wfl. zulassig:

— Wohnungen mit Bafrei-Bindung: bis zu 5 m?/Person

— Wohnungen mit WA/BG-Bindung, barrierefrei und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl
nutzbar: bis zu 10 m?/Haushalt

Dies gilt nicht fir Wohnungen mit ausschlief3lich barrierereduzierter Grundausstattung.

Grundrissanforderungen

Individuelles . MindestgroRe fir 1 Person: 18 m? fir 2 Personen: Schlafen
Wohn-Schlafzimmer (mindestens 12,5 m?) und Wohnen (mindestens 16 m?)
Individueller

. ®  MindestgrofRe: 3 m? fur 1 Person, 4,5 m? fir 2 Personen
Sanitdrraum

®  Ausstattung fir 1 Person: Bauliche Mindeststandards
Individuelle Kiiche ~Kompaktkiiche*
®  Ausstattung fiir 2 Personen: Bauliche Mindeststandards ,Kiiche®

Individueller . .
u Mindestbreite: 1,20 m
Vorraum

®  zentrale Lage des gemeinsamen Wohnraums, um eine aktive und
passive Beteiligung der Bewohner zu férdern

- Essbereich mit ausreichend Platz zur gemeinsamen Zubereitung
und Einnahme der Mahlzeiten

u Die Kiiche soll Gber einen Abstellraum oder ausreichend Stauraum
verfligen.

. = naturlich belichtet

Gemeinsamer . . L . .

®  Anerkannte Gemeinschaftsraume sind in geeigneter Quantitat und

Wohnraum s g
Qualitat fir die Nutzungen ,Kochen, Essen, Aufenthalt und
Austausch” zu moblieren und technisch auszustatten

u Im oder in direkter Nahe des gemeinsamen Wohnraums sind
Toiletten vorzusehen.

u Barrierefreie  Ausstattung des Wohnraums und dessen
Nebenrdumen entsprechend dem anspruchsvollsten barrierefreien

Standard, der gefordert wird.

u gemeinsamer Freisitz (Balkon, Terrasse usw.) in Verbindung mit
Gemeinsamer dem gemeinsamen Wohnraum Mindestflache: 1 m? Nutz-
Freisitz flache/Person, Maximalflache: 2 m? Nutzflache/Person

- Bis zu 4 der Nutzflache des Freisitzes ist als Wfl. anrechenbar.

®  Weitergehende Raumbedarfe, z. B. Pflegebad, Putzmittel- oder
Hauswirtschaftsraum sind auf die individuellen Bedarfe der
Zielgruppe abzustimmen.

Sonstiges u Die Funktionen Wohnen, Schlafen und Kochen dirfen nicht in
einem Raum zusammengefasst werden.

- Die Abstandsmindestmafie in Kichen und Sanitédrrdumen nach
HBauO sind zu beachten.

Durch die Abweichungen darf die vorgesehene Versorgungsfunktion der Wohnungen fir die
jeweilige Zielgruppe nicht eingeschrankt werden.
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2.2.3 Allgemeine Anforderungen

Gemeinschaftsraume

Haupt- und Nebenrdume sollen allgemein zuganglich sein.

Im oder in direkter Nahe zum Gemeinschaftsraum sind Toiletten und
eine Teekilche vorzusehen.

Der Raum muss den Anforderungen der HBauO an Aufenthaltsrdume
entsprechen.

RaumgrofRe mindestens 20 m?

Anerkannte Gemeinschaftsrdume sind in geeigneter Quantitdt und
Qualitat fir die Nutzungen ,Aufenthalt und Austausch“ zu mdblieren
und technisch auszustatten.

Haupt- und Nebenrdume sollen barrierefrei (DIN 18040-2) nutzbar sein.
Bis zu a2 der Nutzflache eines angegliederten Freisitzes, maximal
jedoch 5% der beheizbaren Gemeinschaftsraumflache ist als
forderfahige Flache anrechenbar.

Sonstiges

Maximal 2 m? Abstellflache je Wohnung sind als WHl. férderfahig.

Ein Waschmaschinenstandplatz je Wohnung ist innerhalb der
gedammten Gebaudehille nachzuweisen und muss ebenengleich oder
mit Aufzug erreichbar sein.

Fahrradstellplatze

Leichter Zugang zum Stellplatz ebenerdig, iber Rampe oder Aufzug.
Bei Rampen gilt dasselbe Steigungsverhaltnis wie fur Pkw. Aufzlige
missen ein Mindestinnenmal} von 1,10 m x 2,10 m, bzw. Diagonalmaf}
von 2,10 m aufweisen.

Anforderungen an  Fahrradstellplatze: allseitig  umschlossen,
regensicher, Zugang nur fiir Berechtigte, individualisierte Stellplatze,
diebstahlsichere Befestigungsmaoglichkeiten.

Barrierefreiheit

Soweit barrierefreie oder rollstuhlgerechte Wohnungen gefordert
werden, sind die jeweiligen Vorgaben der HBauO auch fir
gemeinschaftlich genutzte Bereiche und Funktionen einzuhalten.

2.2.4 Ausnahmen bei Wohnungsgréfen und Grundrissanforderungen

Ausnahmen sind aus konzeptionellen, stddtebaulichen oder baulich-konstruktiven Grinden
innerhalb der forderfahigen Wohnflachen im Einzelfall moglich.

Durch die Abweichungen darf die vorgesehene Versorgungsfunktion der Wohnungen fiur die
jeweilige Zielgruppe nicht eingeschrankt werden.
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3. Bauliche Mindeststandards

Folgende bauliche Mindeststandards mussen eingehalten werden. Abweichungen sind in
Abstimmung mit der IFB Hamburg zuldssig. Nachtragliche Abweichungen sind schriftlich
anzuzeigen. Die IFB Hamburg behalt sich in diesem Fall die Prifung und Zustimmung vor.

Kiichen

Alle Wohnungen missen mit Kiichen gem. folgender Anforderungen ausgestattet werden:
= Arbeitsplatte: durchlaufend

®  Spritzschutz: mindestens 0,60 m hoch, Gber die gesamte Lange der Arbeitsplatte

=  Einbauspule mit Abtropfflache

®=  Herd mit vier Kochfeldern und Backofen

= Standflache inkl. Anschlussmdglichkeit fur Kuihlschrank und Geschirrspulmaschine:
=  je 0,60 m breit

Kompaktkiiche fir 1-Personen-Haushalte

= |In Kompaktwohnungen zuldssige Kiche mit einer Arbeitsplattenlange unter 1,80 m.
= Arbeitsplatte: durchlaufend

= Spritzschutz: mindestens 0,60 m hoch, Gber die gesamte Lange der Arbeitsplatte

= QOberschranke: Gber der gesamten Lange der Arbeitsplatte

= Einbauspule mit Abtropfflache

=  Herd mit mindestens zwei Kochfeldern und Backofen

= Standflache inkl. Anschlussmoglichkeit fir Kiihischrank: mindestens 0,50 m breit
Bodenbeldage

Alle Rdume mussen mit Bodenbeladgen ausgestattet werden.

Bauschild

Wahrend der Bauzeit ist ein Bauschild aufzustellen, das auf die Férderung des Objektes durch
die IFB Hamburg hinweist. Dazu kann ein vorkonfektioniertes eigenstandiges Schild genutzt
werden (1,50 x 1,00 m). Dieses ist erhaltlich bei:

O.H. Schilske & Co. Nfl. e. K.
Warnckesweg 17,

22453 Hamburg,

Tel. 040/570 088 96, Fax 040/570 088 97

Sofern der Foérderhinweis auf einem Sammelbauschild mit allen Projektangaben untergebracht
werden soll, ist dies zulassig, wenn der Text vom IFB-Musterbauschild vollstandig wiedergegeben
wird und das IFB-Logo in angemessener Weise in diesem Kontext abgebildet wird. Das IFB-Logo
muss mit dem Klarschriftzusatz in den Originalfarben auf weilem Hintergrund mit einer
MindestgréRe des Bauschildes in Erscheinung treten.

Das Logo darf weder verzerrt noch verandert werden und nur im Kontext mit einem
projektbezogenen Bauschild verwendet werden. Die Druckvorlagen fir das Bauschild und das
Logo stehen als grafische Vorlagen auf der Internetseite http://www.ifbhh.de im Bereich
Download zur Verfligung.
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Bauplakette

Die Bauplakette mit Hamburg-Logo und Baujahr ist zur Fertigstellung an gut sichtbarer Stelle
anzubringen. Diese Plakette ist erhéaltlich bei:

SIEG & SPEITH MetallgieRerei GmbH
Schitzenstralie 87,

22761 Hamburg,

Tel. 040/853 2190

4. Anforderungen an die barrierereduzierte Grundausstattung

Allgemeine Anforderungen

Die Wohnungen missen stufen- und schwellenlos erreichbar sein.

Alle Raume innerhalb der Wohnung sowie die zugehoérigen Nebenrdume wie Keller,
Miillplatz, Stellplatze usw. missen stufen- und schwellenlos erreichbar sein.

Untere Turanschlage und Schwellen sind nicht zuldssig. Sind sie technisch notwendig,
dirfen sie nicht héher als 2 cm sein.

Die nutzbare Breite von Haus- und Wohnungsfluren muss mindestens 1,20 m betragen. Die
nutzbare Breite von Fluren innerhalb der Wohnung darf 1,00 m betragen, wenn eine
Bewegungsflache von mindestens 1,20 m x 1,20 m vor den Innentiren der Wohnung
(auch der Wohnungseingangstir) nachgewiesen wird. Bewegungsflachen dirfen sich
Uberlagern.

Lichte Durchgangsbreite von Wohnungseingangs- und Hauseingangstliren mindestens
0,90 m.

Lichte Durchgangsbreite von Innentiren mindestens 0,80 m. Diese Anforderung gilt nicht fir
das Gaste-WC und den Abstellraum.

Fur Schalter- und Bedienhohen gibt es keine Anforderungen.

Anforderungen an einen Sanitarraum je Haushalt

32

Nachweis einer Bewegungsflache von 0,90 m x 0,90 m vor den Objekten (Waschbecken,
Duschplatz, WC, Waschmaschine).

Anforderungen an den Duschplatz: Fladche mindestens 1,00 m?, lichte Breite des
Duschplatzes mindestens 0,90 m und lichte Durchgangsbreite zum Duschplatz mindestens
0,90 m.

Mindestabstand zwischen den einzelnen Objekten sowie zum Duschbereich jeweils
mindestens 0,15 m. Unterschreitet der Abstand zur Dusche diese Anforderung, gelten die
Bewegungsflachen als tberlagert und die entsprechenden Anforderungen der DIN 18040-2
sind umzusetzen.

Drehtlren missen nach aufen aufschlagen.

In den Wohnungen kann eine Badewanne eingebaut werden. In diesem Fall ist planerisch
nachzuweisen, dass die Nachrlstung mit einer Dusche im obigen Sinn mdglich ist.

Wande von Sanitdrrdumen muissen so ausgebildet werden, dass Halte- und Stitzgriffe bei
Bedarf nachtraglich befestigt werden kénnen.
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Anforderungen an die Aufzugsanlage

= Aufzugsanlagen mussen mindestens Aufzugstyp 2 der DIN EN 81-70:2022-12 entsprechen.
u Die Befehlgeber missen in der Hohe von 0,85 m bis 1,20 m erreichbar sein.
Anforderungen an einen barrierefreien Freisitz (optional)

= Der Freisitz muss entsprechend der HBauO barrierefrei nutzbar sein.

Uber Ausnahmen aus baulich-konstruktiven Griinden entscheidet die IFB Hamburg im

Einvernehmen mit der Behérde fur Stadtentwicklung und Wohnen.

5. Anforderungen an barrierefreie und rollstuhlgerechte
Wohnungen (mit Bindung)

Die Anforderungen an diese Wohnungen ergeben sich aus den Vorgaben der HBauO § 50 fur
barrierefreie Wohnungen, fir rollstuhlgerechte Wohnungen aus den Vorgaben der HBauO § 50
in Verbindung mit DIN 18040-2R.

Abweichend/erganzend gilt:

= Den Wohnungen zugehorige Nebenrdume und Flachen wie Keller, Millplatz, Stellplatze usw.
mussen stufen- und schwellenlos erreichbar sein.

= Bedienhdhen fir Mallboxen und Millcontainer bis max. 1,20 m
® |n Aufzigen sind extragrol3e Befehlsgeber nach DIN EN 81-70:2022-12 nicht erforderlich.

= Sanitarraume: Zur leichteren Nutzbarkeit des Waschbeckens ist ein seitlicher Mindestabstand
von 20 cm zur Wand oder zu anderen Sanitarobjekten einzuhalten. Unterschreitet der Abstand
der Dusche zum Waschbecken diese Anforderung, gelten die Bewegungsflachen als
Uberlagert und die entsprechenden Anforderungen der DIN 18040-2 sind umzusetzen.

6. Anforderungen an Gebaudetechnik

Es wird empfohlen, die Gebaudetechnik gemafl den Vorschlagen des Hamburg-Standards zur
nachhaltigen Senkung der Baukosten im Wohnungsneubau umzusetzen.

Warmepumpen

Warmepumpen, die in IFB-geférderte Gebaude eingebaut werden, missen auf der zum Zeitpunkt
der Antragstellung aktuellen Liste der férderfahigen Warmepumpen des Bundesamtes flr
Wirtschaft und Ausfuhr aufgefiihrt sein.

Heizung

Elektrische Heizungsanlagen mit Ausnahme von Warmepumpen sind ausgeschlossen.
7. Optionale energetische Standards

Energetische Standards, die Uber den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehen, werden
Ubergangsweise bis Ende 2026 zusatzlich geférdert.

Fir eine Férderung der optionalen energetischen Standards muss der Nachweis durch eine oder
einen fur die Férderprogramme des Bundes zugelassenen Energieberater (EEE-Liste) erfolgen.
Hierzu ist ein Testat notwendig.
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Alternativ kann der notwendige Nachweis von einer oder einem von der IFB Hamburg
autorisierten Qualitatssichernden erfolgen, die oder der die Planungs- und Ausflihrungsphase
begleitet.

Informationen zum Verfahren der QS-E:

https://www.ifbhh.de/g/qualitaetssicherung-energie

Anforderungen an erhohte energetische Standards

Die Einhaltung ist durch eine auf Grundlage des Energiebedarfs aufgestellte Gebaude-
Energiebilanz gem. GEG nachzuweisen. Fur die energetische Bilanzierung ist der Jahres-
Primarenergiebedarf nach DIN V 18599 zu ermitteln. § 20 Absatz 2 GEG ist nicht anzuwenden.

IFB-Effizienzhaus-40

=  Entspricht den Anforderungen an das Effizienzhaus-40 der Forderung Klimafreundlicher
Neubau — Wohngebaude (KFN) der KfW.

IFB-Effizienzhaus-40 mit Warmeriickgewinnung

=  Entspricht den Anforderungen an das Effizienzhaus-40 der Fdrderung Klimafreundlicher
Neubau — Wohngebaude (KFN) der KfW mit Warmeriickgewinnung.

IFB-Passivhaus

IFB-Passivhauser diirfen

=  einen Jahres-Heizwarmebedarf (QH) von 15 kWh/m? und Jahr Energiebezugsflache und
= einen Jahres-Primarenergiebedarf (Qp) von 40 kWh/m? Gebaudenutzflache AN und Jahr

nicht Uberschreiten. Eine ventilatorgestitzte Wohnungsliftung mit Warmertickgewinnung ist
obligatorisch. Die Werte sind mit der jeweils aktuellen Version des PHPP zu ermitteln.

Energetische Standards mit Anrechnung selbst erzeugter, erneuerbarer Energie
Hinweis zur Realisierbarkeit

Fir diese Gebaudestandards ist es unverzichtbar, bereits am Anfang des Planungsprozesses
sorgfaltig die Energieerzeugungspotenziale unter Berlcksichtigung der Ausrichtung,
Verschattung und insbesondere auch des Verhaltnisses der Wohnflache zu der fir die
Energieerzeugung nutzbaren Hullflache (Dach und ggf. Fassade) zu prifen, da die Erzeugung
einer ausreichenden Menge erneuerbarer Energie eine grofe technische Herausforderung
darstellt.

=  Ein IFB-Niedrigstenergie-Haus ist dann nachgewiesen, wenn die Menge der selbst
erzeugten erneuerbaren Energie pro Jahr gréRer ist als 50 % des rechnerisch ermittelten
jahrlichen Energiebedarfs fir Heizung, Liftungsanlage, Warmwasserbereitung, Haushalts-
und Gemeinschaftsstrom.

Dieser Nachweis muss flr den Jahres-Primarenergiebedarf und fiur den Jahres-
Endenergiebedarf geflihrt werden.

=  Ein Effizienzhaus-Plus ist dann nachgewiesen, wenn die Menge der selbst erzeugten
erneuerbaren Energie pro Jahr groller ist als der rechnerisch ermittelte jahrliche
Energiebedarf fir Heizung, Luftungsanlage, Warmwasserbereitung, Haushalts- und
Gemeinschaftsstrom.

Dieser Nachweis muss flr den Jahres-Primarenergiebedarf und fur den Jahres-
Endenergiebedarf geflihrt werden.
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Ausgangsstandard ist ein IFB-Effizienzhaus-40 oder ein IFB-Passivhaus.
Bilanzierung

= Als Bilanzierungsgrenze gilt die Grenze des Grundstiicks, auf dem das Gebaude errichtet
wird. Die Energieerzeugung aus Abwasserabwarme aus dem Sielnetz auf 6ffentlichem
Grund kann bei der Bilanzierung ebenfalls bericksichtigt werden.

= Bei der Nachweisfiihrung ist fir den Haushaltsstrombedarf ein pauschaler Wert von
37 kWh/m?a Wfl. anzusetzen.

= Alternativ kdnnen folgende Werte entsprechend der geplanten Haushaltsgrofie pro
Wohneinheit angesetzt werden:

1-Personen-Haushalt................... 1.200 kWh/a
2-Personen-Haushalt............cooooooiiiiiiiii 2.100 kWh/a
3-Personen-Haushalt...............ooooiiiiiiii e 2.550 kWh/a
4-Personen-Haushalt................. 3.000 kWh/a
5-Personen-Haushall.................uuuiiiiiiiiiii e 3.550 kWh/a

= Der netzeingespeiste Strom ist mit dem Primarenergiefaktor des Verdrangungsstrommixes
zu bewerten.

= Die Ertragsprognose fur die generierte erneuerbare elektrische Energie ist auf Grundlage
der DIN V 18599-9 zu berechnen.

8. Qualitatssicherung Holzbau (QS-H)

Die Gewahrung von Fordermitteln bei der Holzbauférderung setzt die Durchfihrung einer QS-H
voraus.

Die oder der Investierende ist verpflichtet, eine zu diesem Zweck autorisierte Qualitatssichernde
oder einen autorisierten Qualitatssichernden zu beauftragen, den Planungs- und Bauprozess zu
begleiten.

Informationen zum vorgegebenen Verfahren der QS-H sind unter https://holzbau-netzwerk-
nord.de/gs zusammengefasst. Dort finden Sie auch die Liste der autorisierten
Qualitatssichernden sowie eine Empfehlung zur ortsuiblichen Vergitung.

Die in der Anlage unter https://holzbau-netzwerk-nord.de/gs/nicht-foerderfachige-holzbaudetails
beschriebenen Details entsprechen nicht dem Stand der Technik. Gebaude oder Gebaudeteile
in Holzbauweise mit den beschriebenen Details sind nicht foérderfahig.

Die IFB Hamburg, die BSW und von diesen beauftragte Dritte sind berechtigt, Ortsbesichtigungen
und stichprobenartige Uberpriifungen zur QS-H vorzunehmen.

Bei der Qualitatssicherung gilt das Vier-Augen-Prinzip, daher darf die oder der autorisierte
Qualitatssichernde nicht gleichzeitig mit Planungs- oder Werksleistungen fir das zu prifende
Objekt beauftragt sein. Zu diesen Leistungen zéhlen auch das Erstellen der Bauvorlagen und das
Aufstellen der bautechnischen Nachweise. Zur Erlangung der Férderung ist dem Vertrag der QS-
H-Leistungskatalog zugrunde zu legen. Dieser gliedert sich in die drei fur die Gewahrung der
Forderung zwingend erforderlichen Stufen I, Il und Ill. Weitergehende Leistungen zur
Qualitatssicherung dirfen frei vereinbart werden.

Zur Bewilligung der Férderung bzw. fiir einen vorzeitigen Baubeginn muss die Stufe | positiv
abgeschlossen sein. Fir die Auszahlung der ersten Darlehensrate muss die Stufe Il positiv
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abgeschlossen sein. Fur die Auszahlung des Zuschusses muss die Stufe IlIl positiv
abgeschlossen sein.

9. Vorbereitung auf Ambient-Assisted-Living (AAL)

Nach Abschluss der MalRnahme mussen folgende Anforderungen erfullt werden:
Wohnungseingangstiir

Vorbereitung auf automatisierte Tiir6ffnung und -schlieBung mit zentraler
Steuermoglichkeit

= 1 x Unterputz-Abzweigdose innen neben Tursturz mit 5-adriger 230V-Zuleitung aus der
Unterverteilung der Wohnung

= 1 x Unterputz-Abzweigdose innen neben Tursturz mit Steuerleitung aus der Unterverteilung
der Wohnung

= 1 x Unterputz-Abzweigdose auflen neben Tirsturz mit CAT7-Datenleitung aus der
Unterverteilung der Wohnung

= 1 x CAT7-Datenleitung von der Unterverteilung der Wohnung zur zentralen allgemeinen
Netzwerkverteilung

Wohnung
Vorbereitung auf mégliche Notwendigkeit von Installationsraum

= Verwendung tiefer Installationsdosen (Unterputz, Hohlwand) fiir alle Installationszwecke,
sofern Schall-, Brand, oder andere Schutzziele der Verwendung tiefer Unterputzdosen nicht
widersprechen.

Vorbereitung auf automatisierte Lichtschaltung mit erhéhter Funktionserhaltung
=  Getrennte LS von Beleuchtung zu Steckdosen

= Getrennte FI-Gruppen von Beleuchtung zu Steckdosen

= Je Raum ein Anschluss fiir Sturzsensorik, die die Beleuchtung schalten konnte

= Je Raum eine 5-adrige 230V-Zuleitung von Schaltaktorik zum Deckenauslass, zusatzlich zu
Deckenbeleuchtung

Vorbereitung auf Informationstechnik mit erhohter Funktionserhaltung

= 1 separate FI-Gruppe flir Informationstechnik, die exklusiv den Internetrouter und die
Gebaudetechnik (Wohnungstechnik) versorgt

Vorbereitung auf Fenstermotoren und elektrische Rollladen
= Je Fenster eine Unterputz-Abzweigdose neben Fenstersturz mit 5-adriger 230V-Zuleitung.
Ausnahme

= Die Anforderungen gelten nicht fiir Abstellraume und Gastetoiletten.

36 NEUBAU VON SONDERWOHNFORMEN B Hamburgische Investitions- und Férderbank ® Giiltig ab 1. Januar 2026



I FB | Hamburgische

Investitions- und Stand: 02.02.2026

HAM B U RG | Forderbank



	1. Was ist das Ziel der Förderung?
	2. Wer kann Anträge stellen?
	3. Welche Maßnahmen werden wie gefördert?
	3.1 Grundmodul
	3.1.1 Neubau von Mietwohnungen
	3.1.2 Erweiterung von Wohnflächen (z. B. Dachgeschossausbauten, Umwandlung gewerblicher Flächen, Umbau von Büros in Wohnungen)
	3.1.3 Änderung von Wohnflächen
	3.1.4 Barrierereduzierte Grundausstattung

	3.2 Ergänzungsmodule
	3.2.1 IFB-Förderdarlehen II
	3.2.2 Energiesparendes Bauen
	3.2.3 Nachhaltiges Bauen
	3.2.3.1 Reduktion der grauen Emissionen aus der Gebäudekonstruktion
	3.2.3.2 Nachhaltige Dämmstoffe
	3.2.3.3 Holzbauförderung
	3.2.3.4 Zertifikate für Nachhaltiges Bauen

	3.2.4 Barrierefreie Ausstattung
	3.2.4.1 Barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen
	3.2.4.2 Vorbereitung auf Ambient-Assisted-Living (AAL)

	3.2.5 Gemeinschaftsräume
	3.2.6 Aufzugsanlagen
	3.2.7 Urbane Mobilität
	3.2.7.1 Komfort-Fahrrad-Stellplätze
	3.2.7.2 Zuschuss für Ladestationen
	3.2.7.3 Stationsbasierte Carsharing-Stellplätze

	3.2.8 Sicherheitstreppenraum
	3.2.9 Einsatz von Vollsteinen bei Fassaden
	3.2.10 Qualitätssicherung Backstein und Backsteinförderung bei Änderung von Gebäuden
	3.2.11 Ausgleich von lagetypischen grundstücksbedingten Sonderbaukosten
	3.2.12 Fördermodul Wettbewerbe
	3.2.13 Förderungsergänzende Finanzierungen
	3.2.14 Finanzierung von Wohnpflegeeinrichtungen

	3.3 Förderung im Überblick
	3.4 Kombination mit anderen Förderprogrammen
	3.4.1 Kumulierung/Kumulierungsverbot


	4. Wie sind die Förderkonditionen?
	4.1 Zinsen
	4.2 Tilgung
	4.3 Beginn der Leistungen
	4.4 Bereitstellungszinsen
	4.5 Valutierungszinsen
	4.6 Verwaltungsgebühr
	4.7 Bereithaltung, Nichtabnahme
	4.8 IFB-Ergänzungsdarlehen

	5. Welche Bindungen entstehen?
	5.1 Belegungsbindungen
	5.2 Mietpreisbindungen
	5.2.1 Inklusivmiete
	5.2.2 Betriebskostenabrechnung bei Wohngemeinschaften

	5.3 Weitere Regelungen
	5.3.1 Umwandlungsverbot
	5.3.2 Mietvertragliche Regelungen
	5.3.3 Kopplungsverbot für Stellplätze
	5.3.4 Einmalige oder sonstige Nebenleistungen der Mieterinnen und Mieter
	5.3.5 Weitergabe der Bindungen
	5.3.6 Dauer der Bindungen bei vorzeitiger Rückzahlung des Baudarlehens


	6. Welche allgemeinen Anforderungen gelten?
	6.1 Anforderungen an Investierende
	6.1.1 Eigenkapital
	6.1.2 Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

	6.2 Anforderungen an das Bauvorhaben und das Grundstück
	6.2.1 Beginn des Bauvorhabens
	6.2.2 Grundstück/Erbbaurecht
	6.2.3 Verkehrswert des Grundstücks
	6.2.4 Anforderungen an Planung und Ausführung

	6.3 Allgemeine Bedingungen
	6.3.1 Sicherung des Darlehens
	6.3.2 Sperrfrist bei Antragsverzicht
	6.3.3 Prüfungsrecht
	6.3.4 Ausnahmen
	6.3.5 Haftungsausschluss
	6.3.6 Kein Rechtsanspruch


	7. Welche Rechtsgrundlage gilt?
	8. Wo kann man die Förderung beantragen?
	1. Wie ist das Verfahren?
	2. Welche allgemeinen und planerischen Anforderungen müssen erfüllt werden?
	2.1 Allgemeine Anforderungen
	2.2 Planerische Anforderungen
	2.2.1 Typ 1 Wohngemeinschaft: Gemeinschaftliches Wohnen in einer Großraumwohnung
	2.2.2 Typ 2 Hausgemeinschaft: Gemeinschaftliches Wohnen mit abgeschlossenen Wohnungen
	2.2.3 Allgemeine Anforderungen
	2.2.4 Ausnahmen bei Wohnungsgrößen und Grundrissanforderungen


	3. Bauliche Mindeststandards
	4. Anforderungen an die barrierereduzierte Grundausstattung
	5. Anforderungen an barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen (mit Bindung)
	6. Anforderungen an Gebäudetechnik
	7. Optionale energetische Standards
	8. Qualitätssicherung Holzbau (QS-H)
	9. Vorbereitung auf Ambient-Assisted-Living (AAL)

